
Stadt Celle 

Bebauungsplan Nr. 162 Ace 

„Gewerbegebiet Nördlich des        
Baumschulenweges“ 

                                    zur PLANURKUNDE gehörig 

                                       Stadtplanung 
Begründung 
 

   

  
Übersicht, Maßstab  1 : 5.000 
 

Kartengrundlage: DGK, 
Vervielfältigungserlaubnis 
erteilt durch das Katasteramt 
Celle 

Stadt Celle – Der Oberbürgermeister 

Fachbereich 5 - Stadtplanung, Bauen 
                            und Umwelt 

Fachdienst 61.1 - Stadtplanung 

Telefon 0 51 41 / 12 - 0    Fax 0 51 41 / 12 - 756199 

Am Französischen Garten 1    29221 Celle 

Stand: 
14.12.2021 

Satzungsbeschluss 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 162 Ace der Stadt Celle „Gewerbegebiet Nördlich des Baumschulenweges“ 

Stand: 14.12.2021 Stadt Celle    Stadtplanung    Bearbeitung: Büro Keller Seite 2 / 19 

 
Planverfasser: 
 
Büro Keller 
Büro für Städtebauliche Planung  
Lothringer Straße 15  
30559 Hannover 
 
 
Telefon:  0511- 52 25 30 
Fax:  05111- 52 96 82 
Email:  info@buero-keller-hannover.de 
  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 162 Ace der Stadt Celle „Gewerbegebiet Nördlich des Baumschulenweges“ 

Stand: 14.12.2021 Stadt Celle    Stadtplanung    Bearbeitung: Büro Keller Seite 3 / 19 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einführung ...................................................................................................................... 5 

2 Räumlicher Geltungsbereich ........................................................................................... 5 

2.1 Lage und Eingrenzung ............................................................................................... 5 

2.2 Umgebung ................................................................................................................. 5 

3 Planerische Vorgaben ..................................................................................................... 5 

3.1 Landes- und Regionalplanung ................................................................................... 5 

3.2 Flächennutzungsplan der Stadt Celle ........................................................................ 7 

3.3 Bebauungsplanung .................................................................................................... 7 

3.4 Landschaftsplanung .................................................................................................. 7 

3.5 Außenbereich / Innenbereich ..................................................................................... 7 

3.6 Sonstiges Städtebaurecht .......................................................................................... 7 

3.7 Satzungen nach Ortsrecht ......................................................................................... 8 

3.8 Natur- und Landschaftsschutz ................................................................................... 8 

3.9 Bestehende informelle Planungen ............................................................................. 8 

3.10 Sonstige Vorgaben und Nutzungsbeschränkungen ................................................... 8 

3.11 Denkmalschutz .......................................................................................................... 9 

4 Bestandsbeschreibung .................................................................................................. 10 

4.1 Nutzungen ............................................................................................................... 10 

4.2 Natur und Landschaft .............................................................................................. 10 

4.3 Verkehr .................................................................................................................... 10 

4.4 Technische Infrastruktur .......................................................................................... 11 

4.5 Gemeinbedarf und Nahversorgunganlagen ............................................................. 11 

4.6 Immissionsschutz .................................................................................................... 11 

5 Anlass und Ziele der Planung ....................................................................................... 11 

5.1 Veranlassung .......................................................................................................... 11 

5.2 Ziele und Zwecke .................................................................................................... 12 

5.3 Erforderlichkeit ......................................................................................................... 12 

5.4 Alternativenprüfung ................................................................................................. 12 

5.5 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan ............................................................ 12 

6 Planinhalte .................................................................................................................... 12 

6.1 Städtebauliche Grundkonzeption ............................................................................. 12 

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung ........................................................................ 13 

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Nebenanlagen .................................. 13 

6.4 Verkehr .................................................................................................................... 13 

6.5 Technische Infrastruktur .......................................................................................... 14 

6.6 Gemeinbedarf und Nahversorgung .......................................................................... 14 

6.7 Grünflächen ............................................................................................................. 15 

6.8 Eingriff in Natur und Landschaft / Kompensation ..................................................... 15 

6.9 Immissionsschutz .................................................................................................... 15 

6.10 Hinweise .................................................................................................................. 16 

7 Umweltbericht ............................................................................................................... 16 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 162 Ace der Stadt Celle „Gewerbegebiet Nördlich des Baumschulenweges“ 

Stand: 14.12.2021 Stadt Celle    Stadtplanung    Bearbeitung: Büro Keller Seite 4 / 19 

8 Auswirkungen der Planung, Kosten und Finanzierung .................................................. 17 

8.1 Auswirkungen .......................................................................................................... 17 

8.2 Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Celle .......................................................... 18 

8.3 Finanzielle Auswirkungen auf Dritte ......................................................................... 18 

8.4 Art der Finanzierung ................................................................................................ 18 

9 Realisierung .................................................................................................................. 18 

9.1 Bodenordnungsmaßnahmen ................................................................................... 18 

9.2 Enteignungsmaßnahmen ......................................................................................... 18 

9.3 Baumaßnahmen ...................................................................................................... 18 

10 Verfahren ...................................................................................................................... 19 

11 Rechtsgrundlagen ......................................................................................................... 19 

 
 
 
 
Anlage 1 Umweltbericht 

Anlage 2 Verkehrsgutachten 

 
 
  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 162 Ace der Stadt Celle „Gewerbegebiet Nördlich des Baumschulenweges“ 

Stand: 14.12.2021 Stadt Celle    Stadtplanung    Bearbeitung: Büro Keller Seite 5 / 19 

1 Einführung 

Nach der Flächennutzungsplanung der Stadt Celle soll nördlich des Baumschulenweges in 
Altencelle das bestehende Gewerbegebiet nach Norden in Richtung Bundesstraße 3 
abschließend abgerundet werden. Diese Darstellung im Flächennutzungsplan wird durch den 
hier vorliegenden Bebauungsplan aufgenommen und in der verbindlichen Bauleitplanung fort-
geführt und zum planerischen Abschluss gebracht. 
 
 
 
2 Räumlicher Geltungsbereich 

2.1 Lage und Eingrenzung 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes befindet sich im Stadtteil Altencelle 
in einer Entfernung von ca. 3,1 km vom Stadtzentrum Celles. Seine Abgrenzung ergibt sich 
aus der Darstellung des Flächennutzungsplanes, der hier nördlich der vorhandenen gewerb-
lichen Bebauung noch einen Geländestreifen für eine Erweiterung dieser Nutzung vorsieht. 
Der Geltungsbereich wird im Westen durch einen Fuß-/Radweg in Richtung Stadtzentrum und 
die ungenutzte Bahntrasse nach Altencelle, im Norden durch die Grenze der Darstellung als 
gewerbliche Baufläche im Flächennutzungsplan, im Osten durch die Bundesstraße 214 Celle 
– Braunschweig und im Süden durch das vorhandene Gewerbegebiet begrenzt. Zusätzlich 
wird eine Straßenanbindung nach Süden zum Baumschulenweg in den Geltungsbereich ein-
bezogen. Ein entsprechendes Grundstück war bei der Bebauung nördlich des Baumschulen-
weges vorgesehen worden. 
 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von insgesamt 1,1685 ha. Davon sind 0,6943 ha 
Gewerbegebiete, 0,1554 ha Verkehrsfläche (einschließlich 0,0138 ha Verkehrsgrün) und 
0,3188 ha Grünfläche. 
 
 
2.2 Umgebung 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt im Süden und Osten an vorhan-
dene gewerbliche Bebauung beiderseits der Bundesstraße 214 an, während sich westlich und 
nördlich Grün- und landwirtschaftliche Flächen befinden. 
 
 
 
3 Planerische Vorgaben 

3.1 Landes- und Regionalplanung 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 

◦ Ziele als verbindliche Vorgaben 
Celle ist im Landes-Raumordnungsprogramm 2017 als Oberzentrum im System der 
Zentralen Orte festgelegt. In Oberzentren sind zentralörtliche Einrichtungen und Angebote 
zur Deckung des spezialisierten höheren Bedarfs zu sichern und zu entwickeln. 

 
◦ Grundsätze als abwägungsfähige Vorgaben 

Die Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll flächensparend an einer 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 
sowie der Infrastrukturfolgekosten ausgerichtet werden. 
Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten soll vorrangig auf die Zentralen Orte und 
vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert werden. 
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Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle 2005 und Entwurf 2016 

◦ Ziele als verbindliche Vorgaben  
Die Siedlungsentwicklung ist grundsätzlich auf Ortsteile mit zentralörtlicher Funktion ent-
sprechend ihrer jeweiligen Zentralitätsstufe zu konzentrieren. Im Jahr 2005 war das 
Landes-Raumordnungsprogramm 2003 gültig, das Celle noch als Mittelzentrum und damit 
im Gegensatz zu heute noch nicht als Oberzentrum vorsah. 
Vor der Ausweisung neuer Baugebiete sollen zunächst die Möglichkeiten der Innenentwick-
lung ausgeschöpft werden. 
Bei der Ausweisung und Erweiterung von Flächen für die gewerbliche Nutzung ist auf inter-
kommunale Absprachen, gegebenenfalls auch auf Kooperationen bei der Ausweisung 
neuer Gewerbeflächen hinzuwirken. 
Baurechte für Einzelhandel in Gewerbe- und Industriegebieten sollen auch unterhalb der 
Schwelle zur Großflächigkeit möglichst ausgeschlossen werden. 
Zur Sicherung der Mobilisierbarkeit von Gewerbeflächen und einer gezielten Gewerbe-
flächenentwicklung sollen die Gemeinden vor Aufstellung von entsprechenden Bebauungs-
plänen Eigentümer der Flächen werden oder durch Vertrag sicherstellen, dass sie Einfluss 
auf die Kaufpreisgestaltung und Vergabe der Grundstücke behalten. 
Auch nach dem Entwurf 2016 des neuen Regionalen Raumordnungsprogramms ist die 
Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte entsprechend ihrer jeweiligen Zentralitätsstufe 
zu konzentrieren, wobei Celle nunmehr entsprechend des aktuellen Landes-Raum-
ordnungsprogramms als Oberzentrum übernommen wird. Hier sind zentralörtliche Ein-
richtungen und Angebote zur Deckung des spezialisierten höheren Bedarfs erforderlich. 

 
◦ Grundsätze als abwägungsfähige Vorgaben 

Bei der Ausweisung und Erweiterung von Flächen für die gewerbliche Nutzung ist weiterhin 
darauf zu achten, dass diese Flächen ökologischen und gestalterischen Anforderungen 
gerecht werden und neuartige wirtschaftliche Methoden zum Einsatz von regenerativen 
Energien eingesetzt werden. 
Über den Bestand im Jahr 2005 hinaus sollen neue Gewerbegebiete als Vorratsflächen nur 
in angemessenem Umfang ausgewiesen werden. 
Auch laut Entwurf 2016 des neuen Regionalen Raumordnungsprogramms sollen vor der 
Ausweisung neuer Baugebiete zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung aus-
geschöpft werden, wobei dies jetzt lediglich noch als Grundsatz festgelegt wird. 
 

◦ zeichnerische Vorgaben 
In der Planzeichnung des gültigen Regionalen Raumordnungsprogrammes 2005 werden 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft- 
auf Grund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotentials 
sowie zwei Vorranggebiete Eltleitung ab 110 kV dargestellt. Während die Elt-Freileitungen 
im Bebauungsplan berücksichtigt werden, kann eine landwirtschaftliche Nutzung hier 
zukünftig nicht mehr betrieben werden. Das entspricht der Flächennutzungsplanung der 
Stadt Celle, die hier der gewerblichen Nutzung in diesem Teilbereich des Vorsorgegebietes 
den Vorrang eingeräumt hat. 
In der Planzeichnung des Entwurfs des neuen Regionalen Raumordnungsprogramms 2016 
liegt der Planbereich in einem Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz. Vorbehaltsgebiete sind 
entsprechend zu berücksichtigen, können aber in der Abwägung zugunsten anderer Ziele 
zurückgestellt werden. Die entsprechende Hochwasserkarte des NLWKN vom 31.12.2019 
zeigt den Planbereich innerhalb der HQextrem Fläche. Das bedeutet ein eben extrem 
geringes Überschwemmungsrisiko, das von der Stadt Celle hier in Kauf genommen wird. 
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3.2 Flächennutzungsplan der Stadt Celle 

 
Kennzeichnungen 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Celle stellt innerhalb seiner 48. Änderung für den 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes eine gewerbliche Baufläche dar, die nach Norden 
durch eine Ortsrandeingrünung eingefasst wird. 
 
Nachrichtliche Übernahmen 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden zwei parallel verlaufende 110-kV-
Freileitungen und eine unterirdische Gasleitung dargestellt. 
 
 
3.3 Bebauungsplanung 

Südöstlich angrenzen besteht der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 10 „Neubau Auto-
haus Rover“ aus dem Jahr 1999 für ein großzügiges und dicht zu bebauendes Gewerbegrund-
stück. 
 
 
3.4 Landschaftsplanung 

Hierzu wird auf den Umweltbericht verwiesen, der dieser Begründung in der Anlage als ihr 
gesonderter Teil beigefügt wird. 
 
 
3.5 Außenbereich / Innenbereich 

Der Geltungsbereich liegt im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. 
 
 
3.6 Sonstiges Städtebaurecht 

Maßnahmen des sonstigen Städtebaurechts sind hier nicht anwendbar. 
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3.7 Satzungen nach Ortsrecht 

Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Celle 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers obliegt gemäß der „Satzung der Stadt Celle über 
die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung)“ dem Grundstückseigentümer und 
ist durch geeignete technische Anlagen (z. B. Versickerung) auf dem zu entwässernden 
Grundstück vorzunehmen. 
 
Vegetationsschutzsatzung der Stadt Celle 

Nach der „Satzung zum Schutz erhaltenswerter Vegetation (Vegetationsschutzsatzung) in der 
Fassung vom 19.05.1995“ der Stadt Celle stehen keine Einzelbäume im Geltungsbereich 
dieses Bebauungsplanes unter besonderem Schutz. 
 
 
3.8 Natur- und Landschaftsschutz 

Hierzu wird auf den Umweltbericht verwiesen, der als ihr gesonderter Teil dieser Begründung 
in der Anlage beigefügt wird. 
 
 
3.9 Bestehende informelle Planungen 

Es liegt ein integriertes Klimaschutzkonzept mit Aktionsplan 2012 vor, auf das im Umwelt-
bericht eingegangen wird. 
 
 
3.10 Sonstige Vorgaben und Nutzungsbeschränkungen 

Bauordnungsrecht 

◦ Baugenehmigungen 
Für den Geltungsbereich liegen keine Baugenehmigungen vor. 

 
Straßenrecht 

◦ Aufgrund der Lage an der Bundesstraße 214, die hier außerhalb der geschlossenen 
Ortsdurchfahrt verläuft, gelten grundsätzlich die Anbaubeschränkungen/-verbote gemäß 
§ 9 des Bundes-Fernstraßengesetzes. 

 
Altlasten 

◦ Informationen über Altablagerungen oder Bodenkontaminationen liegen derzeit nicht 
vor. 

 
Hochwasserschutz 

◦ Der Bereich des geplanten Bebauungsplanes liegt zwar außerhalb des gesetzlich fest-
gestellten Überschwemmungsgebietes der Mittelaller, jedoch innerhalb eines Hoch-
wasserrisikobereiches. Der Gewässerkundliche Landesdienst (Niedersächsischer 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) hat im Rahmen der 
Erstellung von Hochwasserrisikoarten für den Planungsbereich Extrem-Hochwasser-
stände (HQextrem) der Mittelaller zwischen 39,35 bis 39,76 müNN errechnet. Nach 
§ 78b WHG sollen Bauwerke nach den allgemeinen Regeln der Technik errichtet oder 
wesentlich erweitert werden. 
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Bestehende und planfestgestellte Vorhaben anderer Planungsträger 

◦ Schienenverkehrswege und -anlagen (§ 18 AEG) 
Westlich grenzt die derzeit ungenutzte Eisenbahntrasse in Richtung Altencelle an. 
 

◦ Ver- und Entsorgungsanlagen 
 Leitungen zur Beförderung von Elektrizität oder von gasförmigen, flüssigen oder 

sonstigen Stoffen (§ 27 NEG) 
Für die querenden Elt-Freileitungen und die Gasleitung liegen entsprechende 
Nutzungsrechte vor. Die entsprechenden Schutzstreifen mit ihren Schutzbestimmun-
gen sind zu berücksichtigen. 

 
 
3.11 Denkmalschutz 

Laut Niedersächsischem Landesamt für Denkmalpflege ist im Planbereich mit dem Auftreten 
von Kulturdenkmalen zu rechnen. im unmittelbaren Umfeld befinden sich zwei Begräbnisplätze 
(FStNr. 44 und 45). Daher sei mit archäologischen Strukturen im Boden zu rechnen. Aus 
denkmalfachlicher Sicht sei es erforderlich, den Erdarbeiten Prospektionen voranzustellen, die 
das Areal auf mögliche archäologische Bodenfunde überprüfen. Die Entscheidung darüber 
obliege der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde. Die archäologischen Arbeiten 
müssen durch einen Sachverständigen durchgeführt werden. Die archäologischen 
Untersuchungen seien mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich anzuzeigen. Um 
Verzögerungen im zeitlichen Ablauf zu vermeiden, sollten die Ausgrabungen mindestens 4 
Wochen vor Beginn der Arbeiten durchgeführt werden. Die Kosten der fachgerechten 
Untersuchung, Bergung und Dokumentation trage der Veranlasser der Zerstörung. 
 
Des Weiteren wird vom Landesamt auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden hingewiesen. 
Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben sei, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) 
seien, seien unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für 
archäologische Denkmalpflege anzuzeigen. Sie seien bis zum Ablauf von vier Werktagen 
unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen. 
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4 Bestandsbeschreibung 

4.1 Nutzungen 

Der Geltungsbereich wird bislang landwirtschaftlich genutzt bzw. stellt sich im Bereich der 
Zufahrt von Süden als Grünbrache mit geringem Gehölzbewuchs dar. 
 

 
 

Blick vom Baumschulenweg nach Norden 
 
 
4.2 Natur und Landschaft 

Hierzu wird auf den in der Anlage beigefügten und als gesonderten Teil dieser Begründung zu 
verstehenden Umweltbericht verwiesen, in dem der Zustand von Natur und Landschaft aus-
führlich beschrieben wird. 
 
 
4.3 Verkehr 

Der Baumschulenweg mündet über eine ampelgeregelte Kreuzung in die Braunschweiger 
Heerstraße (Bundesstraße 214). 
 
Eine direkte Anfahrbarkeit von der Braunschweiger Heerstraße ist im Sinne der Sicherheit und 
Leichtigkeit des dortigen Verkehrs, der außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen verläuft, nicht 
möglich. Eine straßenbegleitende Grünfläche verhindert dies. Auch eine fußläufige Ver-
bindung ist nicht vorgesehen, da entlang der Bundesstraße kein Fußweg vorhanden und der-
zeit nicht absehbar ist, dass sich das ändert. 
 
Die Haltestelle Pestalozziallee der Buslinie 5 in Richtung Celle Schlossplatz ist in ca. 600 m 
Entfernung erreichbar. 
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Fußgänger und Radfahrer können den Geltungsbereich aus Richtung Stadtzentrum kommend 
über die verlängerten Burgstraße und einen Fuß-/Radweg unter der Bundesstraße 3 - neu 
hindurch erreichen. Von Osten besteht die Verbindung aus Altencelle über die ampelgeregelte 
Kreuzung mit der Bundesstraße. 
 
Am Baumschulenweg sowie auf den angrenzenden Baugrundstücken ist ausreichend Raum 
für den ruhenden Verkehr vorhanden. Allerdings werden östlich des Wendeplatzes Stellplätze 
festgesetzt, für die E-Ladestationen vorgesehen sind, und die daher überdacht werden sollen. 
 
 
 
4.4 Technische Infrastruktur 

Versorgung 

Versorgungsleitungen (Wasser, Elektrizität, Gas, Telekommunikation) liegen im Baum-
schulenweg. 
 
Entsorgung 

Ein Schmutzwasserkanal ist ebenfalls im Baumschulenweg vorhanden. Niederschlagswasser 
ist allgemein auf den Baugrundstücken zu versickern. 
 
Fahrzeuge der Abfallentsorgung befahren regelmäßig den Baumschulenweg. 
 
Löschwasserversorgung 

Mit dem Anschluss des Gewerbegebietes an das vorhandene Trinkwasserverteilnetz (Stich-
leitung) im Baumschulenweg begrenzt sich die Löschwasserkapazität auf 800 l/min. Weitere 
Kapazitäten sind intern vorzuhalten. Hierzu ist ein zusätzlicher Saugbrunnen vorgesehen, der 
in der Baugenehmigung darzustellen ist. 
 
 
4.5 Gemeinbedarf und Nahversorgunganlagen 

Anlagen für den Gemeinbedarf und die Nahversorgung sind nach der Zweckbestimmung des 
Gebietes nicht erforderlich, auch wenn sich ein Lebensmittelversorger direkt gegenüber am 
Baumschulenweg befindet. 
 
 
4.6 Immissionsschutz 

Probleme des Immissionsschutzes sind angesichts der Lage des Geltungsbereiches nicht zu 
erwarten, da schützenswerte Nutzungen in der Umgebung nicht vorhanden sind. 
 
 
 
5 Anlass und Ziele der Planung 

5.1 Veranlassung 

Die grundlegende Entscheidung, diesen Bereich als Gewerbegebiet in Ergänzung des 
bestehenden Gebietes am Baumschulenweg zu nutzen, ist bereits auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplanung getroffen worden. Aufgrund der konkreten Nutzungsabsichten von Grund-
stücksbewerbern soll die Flächennutzungsplanung nunmehr in einem Bebauungsplan 
konkretisiert werden. Eine Vorratshaltung von Gewerbeflächen wird damit nicht angestrebt. 
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5.2 Ziele und Zwecke 

Entsprechend der städtebaulichen Vorgabe des Flächennutzungsplanes soll auf der Westseite 
der Braunschweiger Heerstraße (Bundesstraße 214) der städtebauliche Abschluss des 
Gewerbegebietes um den Baumschulenweg vollendet werden. Nördlich angrenzend wird zur 
Stadtumgehung im Zuge der Bundesstraße 3 - neu dagegen eine Freifläche bestehen bleiben. 
 
Im Rahmen ihrer Planungshoheit kann die Stadt Celle sicherstellen, dass die geplanten 
Gewerbegebiete zweckentsprechend genutzt werden. 
 
 
5.3 Erforderlichkeit 

Der Geltungsbereich, der nach der Flächennutzungsplanung für eine gewerbliche Nutzung 
vorgesehen ist, befindet sich in unmittelbarem Anschluss an ein bestehendes Gewerbegebiet, 
aber im Außenbereich, so dass die angestrebte Nutzung nur über die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes ermöglicht werden kann. Der Verzicht auf die Planung würde bedeuten, 
dass die angestrebte Nutzung durch interessierte Bauwillige in diesem verkehrlich sehr gut 
gelegenen Bereich nicht möglich wäre. 
 
 
5.4 Alternativenprüfung 

Eine sinnvolle Alternative für die Planung besteht nicht, weil andere Flächen insbesondere in 
dieser verkehrlich sehr gut erschlossenen Lage nicht vorhanden sind. 
 
Die grundsätzlich vor der Ausweisung eines Neubaugebietes vorrangige Nutzung des Innen-
bereichs kann hier nicht verwirklicht werden, weil entsprechende Flächen mit derselben 
Qualität der Anbindung an das übergeordnete Straßennetz nicht vorhanden sind. Die Eignung 
des Gebietes ist im Übrigen bereits in der Flächennutzungsplanung geprüft und bestätigt 
worden. 
 
 
5.5 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Bebauungsplan kann aus dem Flächennutzungsplan, der hier eine gewerbliche Baufläche 
mit nördlicher Ortsrandbegrünung vorsieht, entwickelt werden. 
 
 
 
6 Planinhalte 

 
6.1 Städtebauliche Grundkonzeption 

Dieses verhältnismäßig kleine Gewerbegebiet stellt eine abschließende Ergänzung des 
Gewerbegebietes am Baumschulenweg dar. Es bietet lediglich jeweils ein Baugrundstück 
beiderseits der erschließenden Stichstraße an. Die Gewerbegrundstücke werden durch Grün-
flächen, die der Gestaltung des Ortsrandes als auch der Regenwasserversickerung dienen, 
ergänzt. 
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6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Es werden zwei kleinteilige Gewerbegebiete festgesetzt, für die entsprechend den Zielen der 
regionalen Raumordnungsplanung reine Einzelhandelsnutzungen in Gewerbegebieten auch 
unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit ausgeschlossen werden. Damit soll eine 
Schwächung des Stadtzentrums als zentraler Einkaufsbereich vermieden werden. Anderer-
seits sollen aber auch produzierende oder be-/verarbeitende Betriebe nicht daran gehindert 
werden, ihre Produkte vor Ort zu verkaufen. Betriebsbezogenes Wohnen wird aus-
geschlossen, weil Wohnen innerhalb gewerblicher Nutzungen und dazu im direkten Umfeld 
der Bundesstraßen 3 und 214 nicht sinnvoll ist. Auch Tankstellen werden ausgeschlossen, 
weil sie hier nicht direkt von der Bundesstraße, sondern nur über einen Umweg erreichbar 
wären, und dadurch das untergeordnete Straßennetz über Gebühr belastet würde. Alle 
übrigen gemäß § 8 BauNVO allgemein oder ausnahmsweise zulässigen Anlagen bleiben 
davon unberührt. 
 
Für die Baugebiete wird die nach der Baunutzungsverordnung höchstzulässige Grundflächen-
zahl festgesetzt. Dadurch kann eine flächensparende Bebauung ermöglicht werden, weil bei 
einem gegebenen Anspruch eines Bauinteressenten an bebaubarer Fläche das Bezugsgrund-
stück kleiner sein kann als bei einer niedrigeren Grundflächenzahl. Die zulässige Bauhöhe 
entspricht dem für ein Gewerbegebiet üblichen Maß. 
 
 
6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Nebenanlagen 

Es wird keine bestimmte Bauweise festgelegt, weil dafür angesichts der verhältnismäßig 
kleinen Grundstücke und kleinen überbaubaren Flächen keine Notwendigkeit besteht. 
 
Die überbaubaren Flächen werden großzügig gehalten; lediglich zur Bundesstraße und zu den 
querenden Freileitungen sind Einschränkungen erforderlich, um die jeweils als notwendig 
erachteten Abstände einzuhalten. 
 
Die ausdrückliche Festsetzung von Flächen für Nebenanlagen ist nicht erforderlich. 
 
Freiflächen sind gemäß Niedersächsischer Bauordnung als Grünflächen anzulegen, soweit 
sie nicht für andere zulässige Nutzungen benötigt werden. 
 
 
6.4 Verkehr 

Der Einfluss des Verkehrs, mit dessen Zunahme durch die Verwirklichung der Planung zu 
rechnen ist, auf den Baumschulenweg sowie auf die Kreuzung mit der Braunschweiger Heer-
straße wird in einem Verkehrsgutachten untersucht, das dieser Begründung als Anlage bei-
gefügt wird.  
 
Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die zu erwartenden mittleren Wartezeiten und 
Rückstaulängen zeigen, dass die Erschließung des Gebiets über den Baumschulenweg mit 
dem Neuverkehr durch die hier angedachten Nutzungen problemlos möglich sei. Sowohl der 
neue Knotenpunkt als auch der signalisierte Knotenpunkt Braunschweiger Heerstraße 
(B214)/Baumschulenweg / Siedemeierkamp bieten mit Prognoseverkehrsstärken vergleichbar 
gute Verkehrsqualitäten. Darüber hinaus sei das Ein- und Abbiegen vom Baumschulenweg 
auf das Gelände mit einer hohen Verkehrsqualität möglich, ohne dass bauliche oder betrieb-
liche Maßnahmen notwendig werden (z.B. Linksabbiegestreifen, Lichtsignalanlage). 
 
Der Geltungsbereich wird auf kurzem Wege von der Braunschweiger Heerstraße (Bundes-
straße 214) aus über den Baumschulenweg und über eine auf städtischem Grundstück 
anzulegende Stichstraße erschlossen. Der Baumschulenweg ist über eine ampelgeregelte 
Kreuzung an die Bundesstraße angebunden. 
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Eine direkte Anfahrbarkeit von der Braunschweiger Heerstraße wird ausgeschlossen, um die 
Sicherheit und Leichtigkeit des dortigen Verkehrs, der außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen 
verläuft, nicht zu beeinträchtigen.  
 
Abgesehen von der kurzen Stichstraße, die vom Baumschulenweg aus in das Baugebiet führt, 
ist keine weitere innere Erschließung des Baugebiets erforderlich. 
 
Die Haltestelle Pestalozziallee der Buslinie 5 in Richtung Celle Schlossplatz ist in ca. 600 m 
Entfernung erreichbar. 
 
Fußgänger und Radfahrer können den Geltungsbereich aus Richtung Stadtzentrum kommend 
über die verlängerte Burgstraße und einen Fuß-/Radweg unter der Bundesstraße 3 – neu hin-
durch erreichen. Von Osten besteht die Verbindung aus Altencelle über die ampelgeregelte 
Kreuzung mit der Bundesstraße. 
 
Für den ruhenden Verkehr wird auf die beiden Gewerbegrundstücke beiderseits des anzu-
legenden Wendeplatzes verwiesen. Innerhalb der sparsam dimensionierten Verkehrsfläche ist 
für Parkplätze kein Raum. 
 
Den Anforderungen der Müllentsorgung wird durch eine ausreichende Dimensionierung des 
Wendeplatzes am Ende der Stichstraße entsprochen. 
 
Für den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten und -fahrzeugen muss die erforderliche 
Bewegungsfreiheit und Sicherheit gewährleistet sein. Weitere erforderliche Maßnahmen, wie 
z. B. die Herstellung von Aufstellflächen und / oder Wendebereichen sind im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu ermitteln.  
 
 
6.5 Technische Infrastruktur 

Die Versorgung mit Wasser, Elektrizität, Gas, und Telekommunikation kann ebenso durch 
Anschluss an die entsprechenden Anlagen im Baumschulenweg gesichert werden wie die Ent-
sorgung des Schmutzwassers. Die ausreichende Löschwasserversorgung ist technisch grund-
sätzlich möglich und kann über die bestehenden Anschlüsse hinaus durch einen zusätzlich 
möglich und realisierbaren Saugbrunnen entsprechend der geforderten Löschwassermenge 
sichergestellt und in der jeweiligen Bauplanung nachgewiesen werden. 
 
Die Nutzung regenerativer Energien ist im Geltungsbereich ohne weiteres möglich. 
 
Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstücken zu versickern. 
 
Fahrzeuge der Abfallentsorgung befahren regelmäßig den Baumschulenweg. 
 
Im Geltungsbereich ist der gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 in Gewerbegebieten zu gewähr-
leistende Grundschutz von 1.600 l/min für eine Mindestdauer von 2 Stunden zu sichern. 
 
Die Straßenbeleuchtung ist herzustellen. 
 
 
6.6 Gemeinbedarf und Nahversorgung 

Es sind innerhalb des Plangebiets keine zusätzlichen bzw. eigenen Einrichtungen des 
Gemeinbedarfs und der Nahversorgung geplant. Die im Stadtteil Altencelle vorhandenen Ein-
richtungen und Flächen können von den Nutzern des Gewerbegebietes mitbenutzt bzw. in 
Anspruch genommen werden. 
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6.7 Grünflächen 

private Grünflächen 

Es werden zwei private Grünflächen festgesetzt, die der Gestaltung des neuen Ortsrandes 
sowie auch der Versickerung des Regenwassers dienen sollen. 
 
öffentliche Grünfläche 

Am Ende des Wendeplatzes ist eine öffentliche Grünanlage vorgesehen, die den durchgehen-
den Pflanzstreifen entlang der Nordgrenze des Plangebietes sichern soll. Östlich der Zufahrt-
straße wird eine Grünfläche für die Versickerung des Regenwassers festgesetzt, die zusätzlich 
mit Bäumen bepflanzt wird. 
 
Pflanzflächen 

Entlang der Nord- und Westgrenze des Planbereichs werden Flächen für das Anpflanzen von 
standortheimischen Gehölzen festgesetzt, um die bereits im Flächennutzungsplan dargestellte 
gestalterische Einbindung des zukünftigen Ortsrandes an dieser Stelle zu unterstützen. 
Baumanpflanzungen können aufgrund der nach dem Niedersächsischen Nachbarrecht zu 
geringen Grenzabstände und einer ansonsten zu erwartenden Verschattung der nördlich 
angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche nicht festgesetzt werden. 
 
Einzelbäume 

Es werden im Westen und im Osten je ein großkroniger Einzelbaum sowie innerhalb der 
Zufahrtsstraße drei kleinkronige Bäume als anzupflanzen und zu erhalten festgesetzt. Sie 
sollen in einem Mindestmaß zur Begrünung des Gebietes beitragen und ermöglichen aber im 
Osten im Gegensatz zu einer geschlossenen Hecke den werbewirksamen Blick aus dem 
öffentlichen Raum der Bundesstraße auf den angrenzenden Betrieb. 
 
 
6.8 Eingriff in Natur und Landschaft / Kompensation 

Eine zusammenfassende Darstellung des durch den Bebauungsplan erfolgenden Eingriffes in 
Natur und Landschaft sowie der geplanten Verminderungs-, Vermeidungs- und Kompensa-
tionsmaßnahmen findet sich im Umweltbericht als Anlage (siehe Zusammenfassung im Kapitel 
7 dieser Begründung). Hierzu wird eine externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 81/5, 
Flur 114, Gemarkung Altencelle vorgesehen. Es soll vor der Pappelreihe eine Gras- und 
Staudenflur entwickelt werden. Die Maßnahme ist vor Rechtswirksamkeit des Bebauungs-
plans vertraglich und grundbuchlich gesichert. Die Lage der Fläche ist auf der Planzeichnung 
dargestellt. 
 
 
6.9 Immissionsschutz 

Festsetzungen zugunsten des Immissionsschutzes sind nicht erforderlich, weil schutz-
bedürftige Nutzungen in der Umgebung nicht vorhanden sind. 
 
Durch den Ausschluss von ansonsten ausnahmsweise zulässigen Betriebswohnungen 
müssen auch die Gewerbegrundstücke bzw. die überbaubaren Flächen nicht vor unzulässigen 
Immissionen geschützt werden. 
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6.10 Hinweise 

Die östlich angrenzende Braunschweiger Heerstraße (Bundesstraße 214) befindet sich außer-
halb der geschlossenen Ortsdurchfahrt. In diesem Bereich bestehen gemäß § 9 des Bundes-
fernstraßengesetzes (FStrG) Anbauverbote und –beschränkungen, es sei denn, ein 
Bebauungsplan, der unter Mitwirkung der zuständigen Straßenbaubehörde zustande 
gekommen ist, setzt etwas anderes fest. Im vorliegenden Fall entspricht jedoch die Lage von 
Baugrenzen einem ausreichenden Abstand. 
 
Gemäß § 9 (2) Niedersächsische Bauordnung (NBauO) müssen nicht überbaute Flächen der 
Grundstücke Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich 
sind. 
 
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat mitgeteilt, dass der weit überwiegende Teil des Plan-
bereichs untersucht wurde und kein Verdacht auf Kampfmittel bestehe. Lediglich unterhalb der 
westlichen Elt-Freileitung wurde nicht untersucht, aber Handlungsbedarf werde dort nicht 
gesehen. 
 
Auf Grund des im Plangebiet vorherrschenden geringen Flurabstandes zum Grundwasser ist 
das anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken und im Bereich des öffent-
lichen Straßenraumes ausschließlich über oberflächennahe Versickerungsanlagen mit 30 cm 
Oberbodenandeckung und Rasenansaat (Versickerungsmulden mit bewachsenem Ober-
boden) in den Untergrund abzuleiten. Die Versickerungsanlagen sind nach DWA Arbeitsblatt 
A 138 zu bemessen und auszuführen. 
 
 
 
7 Umweltbericht 

Der Umweltbericht zu dem vorliegenden Bebauungsplan kommt zu dem Schluss, dass die 
Bedeutung des Plangebiets in seiner Funktion als wohnungsnaher Erholungsraum aufgrund 
der intensiven ackerbaulichen Nutzung, der Vorbelastungen durch das bestehende Gewerbe-
gebiet und der Emissionen aus den bestehenden Bundesstraßen insgesamt als gering zu 
bewerten sind. Zusätzliche Belastungen durch das Gewerbegebiet seien nicht zu erwarten. Es 
gehen unterschiedliche Biotope verloren. Biotope mit besonderem Schutzbedarf liegen nicht 
im Bebauungsplanbereich. Für die Verluste sind Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. 
 
Die empfohlenen „grünordnerischen Festsetzungen“ werden in den Bebauungsplan über-
nommen. 
 
Zusätzlich werden im Umweltbericht folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung nachteiliger Umweltauswirkungen empfohlen und in den Bebauungsplan als Hinweis auf-
genommen: 
 
Maßnahme zum Schutz von Fledermäusen 
Um die nachtaktiven Säuger nicht zu beeinträchtigen, wird auf nächtliche Bauarbeiten ver-
zichtet (von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang). 
 
Maßnahme zur Minderung von Beeinträchtigungen eines Feldlerchenbrutreviers 
Um mögliche Beeinträchtigungen eines im Nahbereich des Geltungsbereichs nachgewiese-
nen Brutreviers der Feldlerche auszuschließen, wird als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 
(CEF-Maßnahme) auf der Fläche in der Gemarkung Altenhagen, Flur 4, Flurstück 33, am nörd-
lichen Rand des Flurstücks ein 0,2 ha großer Brachestreifen angelegt, der der Selbst-
begrünung überlassen wird. Dieser streifen wird weder gedüngt noch mit Herbiziden 
behandelt. Bei hohem Nährstoffangebot sollte der Bereich durch mehrmalige Mahd (außerhalb 
der Brutzeit der Feldlerche von April bis August) ausgehagert werden. Der Streifen ist im 
Wechsel jährlich nur zur Hälfte zu mähen, damit sich eine entsprechende Vegetationsstruktur 
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ausbilden kann. Die Maßnahme ist vor Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans vertraglich 
und grundbuchlich gesichert.  

Bauzeitenregelung im Zuge der Baufeldräumung im Bereich des Ackers zum Schutz von 
Brutvögeln 

Die Baufeldräumung im Bereich der Ackerfläche erfolgt entsprechend ASB nur in der Zeit vom 
01.12. – 28.02. außerhalb der Brutzeit der Brutvögel (01.03. – 30.09.). 
 
Bauzeitenregelung im Zuge der Baufeldräumung für die Baufeldräumung aller Gehölz-
strukturen 

Die unvermeidbare Beseitigung von Gehölzbeständen sowie ggf. der Rückschnitt der Baum-
kronen innerhalb des Baufeldes sowie die Baufeldräumung erfolgt entsprechend ASB und 
gemäß § 39 BNatSchG nur in der Zeit vom 01.12. – 28.02. außerhalb der Brutzeit der Brutvögel 
(01.03. – 30.09.). 
 
Versickerung des Regenwassers auf der Fläche 
Auf den geplanten Flächen sind 2 Sickermulden vorgesehen, die dafür sorgen, dass das 
anfallende Grundwasser direkt vor Ort versickern kann. Somit wird sichergestellt, dass die 
Grundwasserneubildungsrate nicht erheblich beeinträchtigt wird. 
 
Im Umweltbericht wurden ein externer Kompensationsbedarf von 1.430 Wertpunkten in der 
Flächenbilanz und ein Kompensationsbedarf von 276 m² aus den Baumverlusten errechnet. 
Bei einer Aufwertung der Ausgleichsfläche um 2 Wertstufen ist eine Flächengröße von 991 m² 
erforderlich. Sie setzt sich aus der Wertpunkten (1.430 / 2 = 715) sowie dem Kompensations-
bedarf aus den Baumverlusten (276 m²) zusammen. Für das Ausgleichserfordernis aus dem 
Bebauungsplan werden je nach Aufwertung Flächengrößen benötigt, die auf der auf der Plan-
zeichnung dargestellten Fläche untergebracht werden können. Es handelt sich dabei um das 
Flurstück 81/5, Flur 114, das sich zur Zeit im Eigentum der Niedersächsischen Landes-
straßenbaubehörde befindet, aber an den ursprünglichen Eigentümer zurück übertragen 
werden wird. Zurzeit ist die Fläche als Blühstreifen genutzt und vom Pächter als EU-
Förderfläche gemeldet. Sie könnte ab Oktober wieder umgebrochen werden und ist daher als 
Ackerstatus zu werten. Demnach hat die jetzige Fläche den Wert 1. Auf dem Flurstück vor der 
Pappelreihe ist eine Gras- und Staudenflur zu entwickeln. Diese verläuft als ca. 16 m breiter 
Streifen in Nord- Südrichtung parallel zu den vorhandenen Gehölzen. Hier soll eine Ansaat mit 
Regiosaatgut erfolgen. In den ersten drei Jahren soll die Fläche zur Aushagerung 2 x gemäht 
werden. Das Mahdgut wird abgefahren. In den darauffolgenden Jahren wird die Fläche je nach 
Bedarf alle zwei Jahre zwischen Oktober und Februar gemäht, um das Aufkommen von 
Gehölzen zu unterbinden. Die künftige Bewirtschaftung dieser Fläche wird vertraglich geregelt.  
 
Der Umweltbericht wird dieser Begründung als gesonderter Teil in der Anlage 1 beigefügt. 
 
 
 
8 Auswirkungen der Planung, Kosten und Finanzierung 

8.1 Auswirkungen 

Durch die Verwirklichung der Planung ergeben sich Auswirkungen auf das Arbeitsplatz-
angebot in diesem Bereich der Stadt Celle. Mit der Ansiedelung von Betrieben kann sich das 
Gewerbesteueraufkommen erhöhen. Durch die Inanspruchnahme von vormals landwirtschaft-
licher Fläche für gewerbliche Bebauung werden Belange von Natur und Landschaft 
beeinträchtigt; diese Beeinträchtigungen sind jedoch auszugleichen und können damit 
zugunsten der positiven Auswirkungen der Planung in Kauf genommen werden. 
 
Auswirkungen auf soziale Belange 

Gleichstellungspolitische und integrationspolitische Belange sind durch die Planung nicht 
betroffen. 
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Auswirkungen auf den Verkehr 

Das Verkehrsaufkommen in der Kreuzung des Baumschulenweges mit der Braunschweiger 
Heerstraße wird steigen, ohne dass dies laut Gutachten zu wesentlichen Verschlechterungen 
der Verkehrssituation führen wird. 
 
Auswirkungen auf die lokale Ökonomie 

Auswirkungen können sich durch die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen vor Ort und 
im Umfeld sowie durch ein steigendes Gewerbesteueraufkommen ergeben. 
 
Auswirkungen auf Eigentumsverhältnisse 

Eigentumsverhältnisse bleiben unverändert. 
 
 
8.2 Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Celle 

einmalig 

keine Auswirkungen 
 
Folgekosten 

Unterhaltung der Erschließungsanlage 
 
 
8.3 Finanzielle Auswirkungen auf Dritte 

Planungskosten 
Kosten für technische und verkehrliche Erschließung 
Vermarktungskosten 
 
 
8.4 Art der Finanzierung 

Der Unterhalt der Erschließungsanlage kann in den laufenden Jahreshaushalten der Stadt 
Celle finanziert werden. 
 
 
 
9 Realisierung 

9.1 Bodenordnungsmaßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 
9.2 Enteignungsmaßnahmen 

Enteignungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 
9.3 Baumaßnahmen 

Baumaßnahmen für die technische und verkehrliche Erschließung des Geltungsbereiches 
können beginnen, sobald mindestens Planreife gemäß § 33 BauGB gegeben ist. 
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10 Verfahren 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Celle hat im Eilverfahren gem. § 89 NKomVG in seiner 
Sitzung am 24.03.2020 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 162 Ace 
„Gewerbegebiet nördlich des Baumschulenweges“ gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 5.12.2020 ortsüblich 
bekannt gemacht. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat vom 12.11.2020 bis 
zum 4.12.2020, die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 10.11.2020 (Datum des Absendens der Stellung-
nahmeaufforderungen) bis zum 4.12.2020 stattgefunden. 

Der Ortsrat Altencelle ist gemäß § 94 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 NKomVG in seiner Sitzung am 
23.2.2021 bezüglich dieses Bauleitplanverfahrens angehört worden. 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 13.7.2021 dem vom Büro 
Keller, Hannover, angefertigten Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 162 Ace vom 27.4.2021 und 
der zugehörigen Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Der Beschluss über die öffentliche Auslegung sowie deren Ort und 
Dauer wurden am 17.7.2021 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 162 Ace und die zugehörige Begründung einschließlich 
Umweltbericht sowie ein Verkehrsgutachten haben in der Zeit vom 27.7.2021  bis zum 
27.8.2021 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Parallel dazu wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.7.2021 (Datum des Absendens der 
Stellungnahmeaufforderungen) bis zum 27.8.2021 durchgeführt. 

Der Rat der Stadt Celle hat den Bebauungsplan Nr. 162 Ace nach Prüfung der Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 10.02.2022 als Satzung gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB sowie die zugehörige Begründung beschlossen. 
 
 
 
11 Rechtsgrundlagen 
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 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
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1 EINLEITUNG 

Gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB und § 1 a BauGB sind bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung 

von Bauleitplänen insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und 

der Landespflege zu berücksichtigen. Zu betrachten sind die einzelnen Schutzgüter und die 

Wechselwirkungen untereinander. Dazu ist nach § 2 Abs. 4 des BauGB eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in 

einem Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB beschrieben und bewertet werden. Ebenso ist die 

Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Bestandteil der Umweltprüfung. Gemäß § 3 UVPG i. V. m. § 3a und § 3b UVPG ist das vorliegende 

Vorhaben grundsätzlich umweltverträglichkeits-prüfungspflichtig. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 UVPG wird 

allerdings die Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 bis 3 sowie den §§ 3 bis 3f im 

Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes (B-Plan) als Umweltprüfung nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches durchgeführt. Somit entfällt die Durchführung einer eigenständigen 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG, da der Umweltbericht den Anforderungen einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht. Die Umweltprüfung sowie die Beschreibung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen sind Inhalt dieses Umweltberichts. 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes befindet sich im Stadtteil Altencelle in einer 

Entfernung von ca. 3,1 km vom Stadtzentrum Celles. Seine Abgrenzung ergibt sich aus der Darstellung 

des Flächennutzungsplanes, der hier nördlich der vorhandenen gewerblichen Bebauung noch einen 

Geländestreifen in einer Bautiefe für eine Erweiterung dieser Nutzung vorsieht. Der Geltungsbereich wird 

im Westen durch einen Fuß-/Radweg in Richtung Stadtzentrum und die ungenutzte Bahntrasse nach 

Altencelle, im Norden durch die Grenze der Darstellung als gewerbliche Baufläche im 

Flächennutzungsplan, im Osten durch die Bundesstraße 214 Celle – Braunschweig und im Süden durch 

das vorhandene Gewerbegebiet begrenzt. Zusätzlich wird eine Straßenanbindung nach Süden zum 

Baumschulenweg in den Geltungsbereich einbezogen. Ein entsprechendes Grundstück war bei der 

Bebauung nördlich des Baumschulenweges vorgesehen worden.  

Auf der Westseite der Braunschweiger Heerstraße (Bundesstraße 214) soll hier der städtebauliche 

Abschluss des Gewerbegebietes um den Baumschulenweg vollendet werden. Nördlich angrenzend wird 

zur Stadtumgehung im Zuge der Bundesstraße 3 - neu dagegen eine Freifläche bestehen bleiben.  

Mit diesem verhältnismäßig kleinen Gewerbegebiet kann damit ein entsprechender Bedarf gedeckt 

werden.  

Der Geltungsbereich wird auf kurzem Wege von der Braunschweiger Heerstraße (Bundesstraße 214) aus 

über den Baumschulenweg und über eine auf städtischem Grundstück anzulegende Stichstraße 

erschlossen. Der Baumschulenweg ist über eine ampelgeregelte Kreuzung an die Bundesstraße 

angebunden.  

1.1.1 Räumlicher Geltungsbereich 

1.1.2 Ziel und Zweck der Planung 

1.1.3 Verkehrliche Erschließung 
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Eine direkte Anfahrbarkeit von der Braunschweiger Heerstraße wird ausgeschlossen, um die Sicherheit 

und Leichtigkeit des dortigen Verkehrs, der außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen verläuft, nicht zu 

beeinträchtigen.  

Der Geltungsbereich hat eine Größe von insgesamt 1,1685 ha. Davon sind 0,7420 ha Gewerbegebiete, 

0,1443 ha Verkehrsfläche und 0,3002 ha Grünfläche.  

 

1.2 Ziele des Umweltschutzes aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanung und ihre 
Berücksichtigung 

 

Tab. 1: Ziele und Grundsätze der Fachgesetze und Verordnungen bezogen auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch 

 

Baugesetzbuch 

 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung/ 
Änderung der Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung von Emissionen 
(gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung). 

 Bundesimmissions-
schutzgesetz 

inkl. 

Verordnungen 

 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens 
von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnliche Erscheinungen). 

 TA Lärm 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

 DIN 18005 
 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist 
ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbe-
sondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in 
Form von Lärmvorsorge und –minderung bewirkt werden soll. 

Tiere und 

Pflanzen 

 

Bundesnaturschutz-
gesetz 

Naturschutzgesetz 

Niedersachsen 
 

Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass 

- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

- die Nutzbarkeit der Naturgüter 

- die Pflanzen- und Tierwelt sowie 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

als Lebensgrundlage für den Menschen und als Voraussetzung für seine 
Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. 

 Baugesetzbuch 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere 

– die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt, sowie 

– die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 7 Nr. 7 
Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach 
Bundesnaturschutzgesetz) zu berücksichtigen. 

Boden 

 

Bundesbodenschutz-
gesetz 
 

Ziele des BBodSchG sind 

– der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im 
Naturhaushalt, insbesondere als 

- Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere, Pflanzen, - Bestandteil 
des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

1.1.4 Umfang des Vorhabens und Angabe zum Bedarf an Grund und Boden 

1.2.1 Fachgesetze 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
- Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz), 

- Archiv für Natur- und Kulturgeschichte,  

- Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche 

sowie 

- siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen, 

– der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, 

– Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen, 

– die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und 
Altlasten. 

Fläche Baugesetzbuch 
 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von 
Böden 

Wasser Wasserhaushalts-
gesetz 
 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl 
der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen 
ihrer ökologischen Funktionen. 
 

 Landeswassergesetz 
 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur 
Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

Klima Niedersächsisches 

Naturschutzgesetz 

 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen 
Verhältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage für seine 
Erholung. 

Landschaft 

 

Bundesnaturschutz-
gesetz/ 

Naturschutzgesetz 

Niedersachsen 

 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggfs. Wiederherstellung der Landschaft 
auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

 Bundeswaldgesetz 
 

 

Zweck dieses Gesetzes ist insbesondere, den Wald wegen seines wirt- 
schaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen seiner Bedeutung für die 
Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaus- 
haltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die 
Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die 
Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, 
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
nachhaltig zu sichern. 

 Landesforstgesetz 
 

Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Betreuung von 
Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art und Weise erfolgt, dass die 
biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die 
Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige 
ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten 
bleibt und anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt wird. 
 

Kultur- und 
Sonstige 
Sachgüter 

 

 
Baugesetzbuch 
 

 

Kulturdenkmale, Denkmalschutz sollen bei Planvorhaben 
Berücksichtigung finden 
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von 
Böden 
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Die nachfolgende beschriebenen Fachplanungen werden zur Vollständigkeit aufgeführt. Sie sind auch in 

der Begrünung zum B-Plan „Gewerbegebiet nördlich des Baumschulenweges“ vom Büro Keller aufgeführt. 

Ziele als verbindliche Vorgaben  

Celle ist im Landes-Raumordnungsprogramm 2017 als Oberzentrum im System der Zentralen Orte 

festgelegt. In Oberzentren sind zentralörtliche Einrichtungen und Angebote zur Deckung des 

spezialisierten höheren Bedarfs zu sichern und zu entwickeln.  

Grundsätze als abwägungsfähige Vorgaben  

Die Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll flächensparend an einer nachhaltigen 

Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Infrastruktur-

folgekosten ausgerichtet werden.  

Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten soll vorrangig auf die Zentralen Orte und vorhandene 

Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert werden.  

 

Ziele als verbindliche Vorgaben  

Die Siedlungsentwicklung ist grundsätzlich auf Ortsteile mit zentralörtlicher Funktion entsprechend ihrer 

jeweiligen Zentralitätsstufe zu konzentrieren. Im Jahr 2005 war das Landes-Raumordnungsprogramm 

2003 gültig, das Celle noch als Mittelzentrum und damit im Gegensatz zu heute noch nicht als 

Oberzentrum vorsah.  

Vor der Ausweisung neuer Baugebiete sollen zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung 

ausgeschöpft werden (Flächenrecycling, Flächenverbrauch reduzieren).  

Bei der Ausweisung und Erweiterung von Flächen für die gewerbliche Nutzung ist auf interkommunale 

Absprachen, gegebenenfalls auch auf Kooperationen bei der Aus-weisung neuer Gewerbeflächen 

hinzuwirken.  

Baurechte für Einzelhandel in Gewerbe- und Industriegebieten sollen auch unterhalb der Schwelle zur 

Großflächigkeit möglichst ausgeschlossen werden.  

Zur Sicherung der Mobilisierbarkeit von Gewerbeflächen und einer gezielten Gewerbeflächenentwicklung 

sollen die Gemeinden vor Aufstellung von entsprechenden Bebauungsplänen Eigentümer der Flächen 

werden oder durch Vertrag sicherstellen, dass sie Einfluss auf die Kaufpreisgestaltung und Vergabe der 

Grundstücke behalten.  

Auch nach dem Entwurf 2016 des neuen Regionalen Raumordnungsprogramms ist die 

Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte entsprechend ihrer jeweiligen Zentralitätsstufe zu 

konzentrieren, wobei Celle nunmehr entsprechend des aktuellen Landes-Raumordnungsprogramms als 

Oberzentrum übernommen wird. Hier sind zentralörtliche Einrichtungen und Angebote zur Deckung des 

spezialisierten höheren Bedarfs erforderlich.  

 

Grundsätze als abwägungsfähige Vorgaben  

Bei der Ausweisung und Erweiterung von Flächen für die gewerbliche Nutzung ist weiterhin darauf zu 

achten, dass diese Flächen ökologischen und gestalterischen Anforderungen gerecht werden und 

neuartige wirtschaftliche Methoden zum Einsatz von regenerativen Energien eingesetzt werden.  

1.2.2 Fachplanungen 

Landes- Raumordnungsprogramm Niedersachsen (2017)  

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle 2005 und Entwurf 2016 
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Über den Bestand im Jahr 2005 hinaus sollen neue Gewerbegebiete als Vorratsflächen nur in 

angemessenem Umfang ausgewiesen werden.  

Auch laut Entwurf 2016 des neuen Regionalen Raumordnungsprogramms sollen vor der Ausweisung 

neuer Baugebiete zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung ausgeschöpft werden, wobei dies jetzt 

lediglich noch als Grundsatz festgelegt wird.  

 

Kennzeichnungen  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Celle stellt innerhalb seiner 48. Änderung für den Geltungsbereich 

dieses Bebauungsplanes eine gewerbliche Baufläche dar, die nach Norden durch eine 

Ortsrandeingrünung eingefasst wird.  

Nachrichtliche Übernahmen  

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden zwei parallel verlaufende 110-kV-Freileitungen 

und eine unterirdische Gasleitung dargestellt.  

 

Südöstlich angrenzen besteht der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 10 „Neubau Autohaus Rover“ 
aus dem Jahr 1999 für ein großzügiges und dicht zu bebauendes Gewerbegrundstück.  

 

Landschaftsrahmenplan der Stadt Celle 

Die Stadt Celle hat einen Landschaftsrahmenplan mit integriertem Landschaftsplan aufgestellt, er befindet 

sich zurzeit in der Behörden- und Öffentlichkeitsauslegung und kann eingesehen werden (bis Mai 2021). 

Die Entscheidung über die abschließende Fassung des Landschaftsrahmenplanes nach Auswertung 

eingegangener Stellungnahmen zu Sachfehlern und sinnvollen Ergänzungen obliegt der Stadt Celle. 

Aussagen des Landschaftsrahmenplan zur Bewertung des vorhandenen Zustands von Natur und 

Landschaft werden bei der Beschreibung der einzelnen Schutzgüter berücksichtigt.  

 

1.2.3 Schutzgebiete 

Innerhalb des Untersuchungsraumes selbst befinden sich keine Natur- und Landschaftsschutzgebiete 

oder europäische Schutzgebiete. Weiterhin befinden sich im Untersuchungsgebiet keine der im Rahmen 

der landesweiten Biotoptypenkartierung erfassten wertvollen Biotope sowie keine avifaunistisch oder 

faunistisch wertvollen Bereiche (MU, UMWELTKARTENSERVER NIEDERSACHSEN, August 2020). 

In größerer Entfernung von über ca. 1 km zum Planungsraum befindet sich im Nordosten das 

Naturschutzgebiet „Obere Allerniederung bei Celle“ (NSG LÜ 276). Das Landschaftsschutzgebiet „Oberes 
Allertal (LSG CE-S 5) grenzt an das NSG an. In der Niederung der Fuhse im Westen des 

Untersuchungsgebietes liegt ein wertvoller Bereich für Brutvögel, allerdings mit dem „Status offen“. Die 
Aller im Osten von Altencelle ist als FFH Gebiet „Aller (mit Barnbruch), unter Leine, unter Oker“ (EU-

Kennzahl: 3021-331).  

 

 

Flächennutzungsplan 

Bestehende Bebauungspläne 
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2 BESTANDSBESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER SCHUTZGÜTER 

Für die Bewertung der Umweltauswirkungen bezüglich des mit dem Planvorhaben verbundenen Eingriffs 

sind neben dem Ist-Zustand der Biotope außerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungspläne die 

Festsetzungen der betroffenen rechtsgültigen Bebauungspläne bindend. 

2.1 Naturräumliche Gegebenheiten und heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der naturräumlichen Region "Weser-Aller-Flachland“ und gehört zur 
naturräumlichen Haupteinheit „Obere Allerniederung“ und zur naturräumlichen Einheit „Celler Allertalung“. 
Laut Landschaftsrahmenplan ist der Bereich der „Fuhseniederung“ zuzuordnen. Hier herrschen 
Mineralstandorte, zum Teil reine Sandböden vor. Es lösen sich oberflächig podsolierte Gleyböden und 

braue Aueböden ab. Kleinflächig sind Anmoor- und Miedermoorböden eingestreut (LRP LK Celle, 1991). 

Das Relief im Untersuchungsgebiet ist relativ eben und weist Höhen von 38 bis 39 m üNN auf.  

Unter der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation (hpnV) ist die Vegetation zu verstehen, die sich 

einstellen würde, wenn unter den heutigen Umwelt- und Standortbedingungen jegliche menschliche 

Nutzung aufhörte und die Vegetation sich bis zu ihrem Endzustand entwickeln könnte (ELLENBERG, 1996). 

Die PNV-Karten für Niedersachsen auf Basis der BÜK 50 im Informationsdienst Niedersachsen (KAISER & 

ZACHARIAS 1/2003) weisen den Großteil der Wirkzone als „Buchenwälder basenarmer Standorte“ aus. 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Bodentypen (v.a. Gley-Podsol) kann dies genauer als 

„Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes“ oder als dieses „im Übergang zum Flattergras-Buchenwald“ 
abgegrenzt werden. 

 

2.2 Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit  

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung Auswirkungen auf das Wohnen 

und Wohnumfeld (visuelle Beeinträchtigungen, Lärm, Immissionen) und die Erholungsfunktion (Lärm, 

Landschaftsbild und Barrierewirkung) von Bedeutung. Die visuellen Auswirkungen werden unter dem 

Schutzgut Landschaft dargestellt. 

 

Wohnen/ Wohnumfeld 

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans ist der Aspekt Wohnen und Gesundheit nicht von Belang, 

da es sich beim Plangebiet aktuell um eine unbebaute, als Acker genutzte Fläche handelt. Es liegt keine 

Wohnbebauung innerhalb des Plangebietes. Siedlungsflächen liegen als weitere Gewerbeflächen südlich 

und östlich an das Plangebiet angrenzend vor. 

Die nächste Wohnbebauung liegt südwestlich des Planungsgebietes in etwa 200 m Entfernung (Bereich 

Straße Allenstedtskamp). Dazwischen liegt das bereits bestehende Gewerbegebiet sowie ein Supermarkt. 

Zu prüfen ist, ob sich aus der vorgesehenen Nutzungsänderung ggf. störende Auswirkungen durch Lärm 

auf diese Wohngebiete oder die Wohnumfeldfunktion (Naherholung) ergeben könnten. 

Weitere Wohnnutzungen liegen in weiter Entfernung erst südlich der Burger Landstraße sowie östlich der 

B 214 vor, dort erst hinter an die Straße angrenzenden Gewerbeflächen. 

 

  



Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 162 Ace „Gewerbegebiet Nördlich des Baumschulenweges“ Seite 7 

WLW Landschaftsarchitekten y:\pro_wlw\umweltbericht_altencelle\12_endabgabe_12_2021\umweltbericht_altencelle_06_12_2021.docx 

Erholung und Freizeit 

Die Bedeutung des Plangebiets in seiner Funktion als wohnungsnaher Erholungsraum ist als gering 

anzusehen. Die Fläche des Plangebietes wird bisher landwirtschaftlich als Ackeranbaufläche genutzt. Die 

durch menschliche Einflüsse geprägte Kulturlandschaft ist als naturfern einzustufen und weist nur eine 

geringe Bedeutung als Naherholungsfunktion auf. Der Bereich um den Baumschulenweg hat allerdings 

eine Bedeutung für die Feierabenderholung (wohnungsnahes Umfeld). 

Darüber hinaus grenzt im Süden an den Planbereich ein Gewerbegebiet an, dass wenig zur 

Freizeitnutzung einlädt. Auch die Belastungen durch den stark befahrenen Bundesstraße B 214 im Osten 

und B3 im Norden bewirken, dass der Raum für die wohnungsnahe Erholung unattraktiv ist. Lediglich der 

Radweg im Osten wird genutzt. 

 

2.3 Schutzgut Arten und Biotope 

Die Abgrenzung der Biotoptypen erfolgte auf der Grundlage des Kartierschlüssels für Biotoptypen in 

Niedersachsen (V. DRACHENFELS, 2020) nach einer Geländebegehung im Juli 2020 Die kartierten 

Biotoptypen werden nachfolgend beschrieben und sind im Bestandskarte (Karte 1) dargestellt.  

Die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes ist auf einer Ackerfläche (A) vorgesehen und soll aus 

Richtung Süden erschlossen werden. Auch im Norden schließt sich an den Geltungsbereich des B-Plans 

eine Ackerfläche an. Im Osten zur B 214 trennt ein Streifen aus einer halbruderalen Gras- und Staudenflur 

(UHM) die Ackerflächen von der Bundesstraße (OVS). Das Autohaus in der südöstlichen Ecke des 

Untersuchungsgebietes ist als Gewerbegebiet (OG) und Parkplatz (OVP) kartiert. Sowohl im südlichen 

Randbereich zum Baumschulenweg als auch im Nordwesten stehen einige Einzelbäume (HB, Eichen), 

auf artenarmen Scherrasen (GRA). Auch das Gelände des TÜVs ist als Gewerbegebiet mit Parkplätzen 

erfasst. Umgebend gibt es einen Saum ein artenarmen Scherrasen (GRA) und im Südosten einige 

Einzelsträucher (BE). An der Ostgrenze hat sich ein Gebüsch aus später Traubenkirsche entwickelt (BRK). 

Zwischen diesen beiden Grundstücken liegt ein ca. 11 m breiter Streifen, der sich naturnah entwickelt hat. 

Hier kommen verschiedenen Sukzessionsstadien nebeneinander vor. Hier liegen Ruderalfuren trockener 

Standort (URT) und Ruderalgebüsch (BRU). Im südlichen Bereich stehen zwei größere Eichen (HB). 

Weitere jüngere Exemplare stehen verteilt auf der Fläche. Der Gehölzbestand an der westlichen Seite 

wurde als Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten (HSE) erfasst. Dies ist eine 3 

reihige Hecke aus Weißdorn, Eiche und Hainbuche. Dieser Streifen soll später als Durchfahrt für das 

dahinterliegende Gewerbegebiet genutzt werden. 

Weiter im Westen schließt sich an das Gelände des TÜVs bis zum Radweg ein weiterer sich 

eigendynamisch entwickelnder Bereich an. Hier liegt ein Mobilfunkmast (OT). Dieser wird von einem 

standortgerechten Gehölzbestand (HPS) und weiteren gepflanzten Bäumen (HPG) im Norden eingegrünt. 

Auf den Freiflächen dazwischen haben sich Ruderalfluren trockener Standort (URT) im Nordwesten und 

eine Goldrutenflur (UNG) im übrigen Bereich eingestellt. 

Ähnlich stellt sich auch der Bereich westliches des Radweges (OVW) und der nicht mehr genutzten 

Bahnstrecke (OVE) dar. Hier gibt es einen kleinflächigen Wechsel als Halbruderalen Gras- und 

Staudenfluren trockener Standorte (UHT), Goldrutenfluren (UNG) und Einzelbäumen und Baumgruppen 

(HB). 

2.3.1 Nutzungen und Biotoptypen im Untersuchungsraum 
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Zwei Freileitungen queren von Nordosten nach Südwesten des Untersuchungsgebiet und schränken damit 

das Wachstum unter den Leitungen aufgrund von Sicherheitsabständen sowie die Bebaubarkeit ein. 

Im direkten Bereich des Bebauungsplans befindet sich größtenteils die nördlich das bestehende 

Gewerbegebiet angrenzende Ackerfläche (A) sowie der ca. 11 m breite Steifen aus unterschiedlichen 

Biotoptypen (URT,BRU, HSE, HB), die für die Erschließung beseitigt werden müssen. 

Folgende Biotoptypen liegen im Bereich des Bebauungsplans und sind mit den angegebenen 

Flächengrößen betroffen. Der angegebene Wertfaktor wurde nach der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitung“ (Nieders. Städtetag, 2013) ermittelt. 

 

Tab. 2: Im Eingriffsbereich vorkommende Biotoptypen, ihre Wertigkeit und Flächengröße 

Biotoptypen-
kürzel 

Biotoptypenbeschreibung Wertfaktor Fläche in 
m² 

BRK Gebüsch aus später Traubenkirsche 2 60 m² 

BRK Gebüsch aus später Traubenkirsche (in diesem 
randlichen Bereich ist lediglich ein Rückschnitt notwendig) 

1 9 m² 

UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
Standorte 

3 176 m² 

URT Ruderalflur trockener Standorte 3 37 m² 

URT/BRU Ruderalflur trockener Standorte/ Ruderalgebüsch 3 485 m² 

UNG Goldrutenflur 2 45 m² 

A Acker 1 10.409 m² 

GRA Artenarmer Scherrasen 1 344 m² 

HSE Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen 
Baumarten 

3 120 m² 

Summe   11.685 m² 

 

Im Bereich der neugeplanten Zufahrt befinden sich insgesamt 8 Einzelbäume mit unterschiedlichem Alter, 

die für den Bau der Zufahrt zum geplanten Gewerbegebiet gefällt werden müssen. Die größten ca. 40 

Jahre alten Eichen befinden sich am Südrand, sie haben einen Stammdurchmesser von ca. 35 cm und 

einen Kronendurchmesser von 6-7 m. Bei den anderen Bäumen handelt es sich um jüngere Bäume, die 

sich durch Gehölzanflug selbst entwickelt haben. Dies sind 3 Spätblühende Traubenkirschen (Prunus 

serotina), 1 Eiche (Quercus robur), 1 Feldahorn (Acer campestre) und ein 1 Eschenahorn (Acer negundo). 

Sie haben alle Stammdurchmesser von kleiner als 4 m. In der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitung“ (Nieders. Städtetag, 2013) werden den Bäumen entsprechend 

ihrem Kronendurchmesser Wertfaktoren zugeordnet. Demnach sind die 3 Eichen Wertfaktor 3 und die 

jüngeren Bäume Wertfaktor 2. 

 

Gefährdete oder gesetzlich geschützte Pflanzenarten wurden im Rahmen der Bestandserfassung nicht 

nachgewiesen. Ein Vorkommen von geschützten Pflanzenarten entsprechend Anhang IV der FFH-RL ist 

aufgrund der Biotopstrukturen ausgeschlossen. 

 

Im Untersuchungsgebiet gibt es keine geschützten Biotope entsprechend § 30 BNatSchG sowie § 24 

NAGBNatschG. 

2.3.2 Gefährdete oder gesetzlich geschützte Pflanzenarten 

2.3.3 Geschütze Biotope 
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Im Rahmen einer faunistischen Potenzialanalyse mit einer Geländebegehung im Mai 2019 wurden die 

artspezifischen Habitatansprüche mit der vorhandenen Lebensraumausstattung im Untersuchungsgebiet 

in Beziehung gesetzt und ein mögliches Vorkommen von relevanten Arten abgeleitet. Zur Erfassung der 

Brutvogelvorkommen erfolgten darüber hinaus vier Vormittag-Begehungen (09. April, 30.Mai, 12. Juni, 02. 

Juli) und am 25. Februar vor Laubaustrieb eine Begehung zur Erfassung von Horsten und Baumhöhlen 

(LEMMEL, 2020). 

In der Potenzialabschätzung erfolgt entsprechend der Habitatstruktur und Funktionalität der 

Biotopkomplexe sowie ihrer Verbreitung eine Abschätzung ob Vorkommen vor allem von gefährdeten oder 

artenschutzrechtlich planungsrelevanten Arten anzunehmen ist.  

Für die allgemein weit verbreiteten und ungefährdeten Tierarten wird im Rahmen der Eingriffsermittlung 

die Habitatfunktion über die Biotopfunktion mit abgedeckt. Es wird davon ausgegangen, dass mit der 

Kompensation ggf. vorhandener erheblicher Beeinträchtigungen des Biotoptyps, die Funktionen für die 

Tierarten (und Pflanzenarten) mit abgedeckt werden. Besonderes Augenmerk für die Fauna wird deshalb 

auf die gefährdeten und besonders geschützten Arten gelegt. Für die artenschutzrechtlich relevanten Arten 

erfolgt die Konfliktermittlung im ASB, der als gesonderte Unterlage erarbeitet wird (WLW 

Landschaftsarchitekten 2020). Die Ergebnisse des ASB werden in diesen Fachbeitrag integriert. 

Für die Fauna bedeutsame Habitatstrukturen sind zum einen die Gehölze, sie haben Bedeutung für die 

Avifauna, ferner könnten Waldränder mit abends aufsteigenden Fluginsekten Jagdgebiet und 

Orientierungslinie für streng geschützte Fledermäuse sein, zudem nutzen Kleinsäuger diese Strukturen. 

Das potenzielle Artenspektrum wird vielfach begrenzt durch die geringe Ausbreitung der Habitatstrukturen 

(Brachen, Magerrasen) oder durch deren geringe Nutzbarkeit (Abdichtung der Gebäude, Metallbauweise). 

Reptilien nutzen grasdominierte, unbeschattete, süd- und ostexponierte Böschungen und Gehölzränder. 

Amphibien und Libellen sind gewässergebunden. Gewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht 

vorhanden. Brachen und Magerrasen haben potenziell Bedeutung für Schmetterlinge und Heuschrecken 

und weitere Insekten. 

Bei Betrachtung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass bei einer Potenzialabschätzung davon aus-

gegangen wird, dass jeder geeignete Lebensraumkomplex innerhalb des Verbreitungsgebietes einer Art 

auch besiedelt ist.  

Brutvögel 

Die Erfassungen fanden in Anlehnung an SÜDBECK et al. (2005) überwiegend in den Morgenstunden von 

ca. 7.00 bis 09.00 Uhr statt. 

Die Begehungen wurden so auf das Gebiet verteilt, dass eine flächendeckende Erfassung möglich war. 

Die Artbestimmung erfolgte möglichst anhand der revieranzeigenden Gesänge und sonst durch Sichtung 

(mit dem Fernglas 10x50). Der Status der Arten wurde entsprechend der Methodik differenziert nach 

Brutnachweis, Brutverdacht und Brutzeitfeststellung. Außerdem wurden Nahrungsgäste (Teilhabitat) 

planungsrelevanter Arten registriert. Folgende Arten sollen betrachtet werden: Rote Liste Niedersachsen 

oder Deutschland Kategorie 1,2,3, R und V; streng geschützte Arten, Arten des Anhang I VSchRL, übrige 

Arten in Listen mit Statusangabe. 

Das Untersuchungsgebiet wurde dazu in 9 Teilflächen mit unterschiedlicher Biotopausstattung unterteilt. 

Folgende Bereiche wurden abgegrenzt. Sie sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

  

2.3.4 Fauna 
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Tab. 3: Aufteilung des Untersuchungsgebietes für die Erfassung der Brutvögel  (G. LEMMEL, 2020) 

Teil-
gebiets- 

Nr. 

Beschreibung Direkt vom Eingriff 
betroffen durch 
Überbauung 

Biotoptypen- 
kürzel nach  
Drachenfels 

1 Brache mit Gras, Goldrute, Rainfarn, 
Traubenkirschen am Südrand, junge Eiche am 
Nordrand, Fuchsbau 

nein  

*) 

2 Gehölzriegel aus 20 Pyramidenpappeln, einigen 
alten, teils abgestorbenen Obstbäumen und 8 
Hundsrosen 

nein  

*) 

3 Brache mit Gras, Beifuß, Rainfarn, 
Kaninchenlöchern 

nein *) 

4 Altenceller Bach (begradigt, unter Bahngleis 
verrohrt) am Westrand des UG 

nein *) 

5 Gebüsche am Bahngleis 

 

nein UHT, OVE, 
OVW, UNG, 
HB 

6 Ackerfläche nördlich der geplanten Industrie-
Erweiterungsfläche 

nein AS 

7 Brache, später Acker (geplante Industrie-
Erweiterungsfläche, 11148 qm) 

ja AS 

8 Dreiecksfläche mit Mobilfunkmast, Gras- und 
Staudenfluren, Gebüsch, Einzelbäumen und 
Gehölzpflanzungen zwischen TÜV und Bahngleis 

 

nein OT, UHM, 
UNG, URT, 
HB, HPS 

9 Baulücke (ca. 11x60m) zwischen TÜV und 
Autohaus, 2 Eichen am Südrand, 3 Eichen am 
Nordostrand (Autohaus Fischer), am Nordwestrand 
3-zeilige Hecke aus Weißdorn, Eiche und 
Hainbuche, am Südostrand aus Feldahorn und 
Kirschen 

ja HSE, URT, 
BRU, HB 

 

*) Nicht entsprechend Kartierschlüssel von Drachenfels erfasst, da diese Bereiche außerhalb des 
Untersuchungsgebietes der festgelegten Biotoptypen liegen 

Eine Darstellung der Teilflächen/Funktionsräume erfolgt in Karte 1. 

Die Ergebnisse der Faunaerfassungen ergaben ein Vorkommen von 14 Brutvogelarten für den 

Untersuchungsraum. Betrachtet man den Anteil an gefährdeten und streng geschützten, d.h. 

planungsrelevanten Arten (4/14), so wird dennoch, trotz der Vorbelastung durch die Straßen ringsum, eine 

gewisse Bedeutung für die Avifauna deutlich. Hervorzuheben sind der Brutnachweis für die Feldlerche und 

der Turmfalke auf Nahrungssuche. Letzterer könnte in dem Horst auf der südlichsten Pyramidenpappel 

brüten, der jedoch in diesem Jahr von einem Paar Aaskrähen genutzt wurde.  

Während allen vier Begehungen war der revieranzeigende Gesang der Feldlerche über der westlichen 

Brachfläche (Funktionsraum 3) zu hören, wo vermutlich der Partner am Boden brütete. Die Reviergröße 

ist mit 1 – 10 ha anzunehmen. Der Haussperling brütet offenbar außerhalb des UG am TÜV-Gebäude. 

Neben dem Horst bieten die teils abgestorbenen Pyramidenpappeln noch einige Brutmöglichkeiten in 

Baumhöhlen.  

Ein Überblick über die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle: 
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Tab. 4: Vogelarten 2020 nordwestl. Altencelle 
(planungsrelevante grau hinterlegt, Gefährdung, gesetzl. Schutz, Verbreitung) G. LEMMEL, 2019. 
 

Art RL 

Nds 
RL 

BRD 

Teilfläche/ Fumktionsraum Nr. (vgl. Karte 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Bodenbrüter  

Feldlerche (Alauda arvensis) 3 V   ⚫   N     

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)       ⚫      

Baumhöhlen (-Nischen,-Gebäude)-Brüter  

Haussperling (Passer domesticus)             V          N  

Kohlmeise (Parus major)             

Gehölzfreibrüter (Bäume)  

Aaskrähe (Corvus corone)   N ⚫ N  N N N    

Buchfink (Fringilla coelebs)             

Elster (Pica pica)         N  N  

Misteldrossel (Turdus viscivorus)             

Ringeltaube (Columba palumbus)       N   N N  

Turmfalke (Falco tinnunculus)                    §   V       N N    

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)             

Gehölzfreibrüter (Gebüsch, Hecke)  

Amsel (Turdus merula)             

Gartengrasmücke (Sylvia borin) V            

Singdrossel (Turdus philomelos)             

Status                                        

⚫ Brutnachweis (3 u. mehr Nachweise im selben Revier o. 
Jungvögel)                     
 Brutverdacht (2 Nachweise)                                                
 Brutzeitfeststellung am mögl. Brutplatz                                                            

N Nahrungsgast                                                                                                      

 Rote Liste Nds./BRD,  Schutz 
3 = gefährdet 
V =  Arten der Vorwarnliste 
§ = streng geschützt gemäß BNatschG 

 

 

Höhlenbäume sind in zwei Bereichen festgestellt worden. Ein Bereich liegt innerhalb des Eingriffsbereichs 

im Funktionsraum 9. Dieser Bereich wird als neue Zuwegung zum Erreichen des geplanten 

Gewerbegebietes benötigt. Der zweite Bereich liegt im Funktionsraum 2 außerhalb des Eingriffsbereichs. 

 

1. Höhlenbäume im Eingriffsbereich 

Bäume gibt es im Eingriffsbereich nur im Durchgang zwischen TÜV und Autohaus. Es handelt sich um 

zwei Eichen am Südrand und drei Eichen am Nordostrand, wobei letztere auf dem Autohaus-Grundstück 

stehen und durch die B-Plan nicht betroffen sind. Die östliche der zwei Eichen am Südrand weist nach 

Süden einen Spalt auf, der (aus einem Astloch entstanden) oben offen und nach unten spitz verlängert 

zuläuft. Als Vogelbrutplatz ist er kaum geeignet, da bei jedem Regenwasser hineinläuft. Die Eichen haben 

ein Alter von ca. 40 Jahren und einen Stammdurchmesser von ca. 35 cm. Weitere Baumhöhlen waren hier 

nicht nachweisbar. 
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2. Höhlenbäume im UG außerhalb des Eingriffsbereichs 

Weiter (100m) nördlich wurden im Zentrum der Brachfläche 20 Pyramidenpappeln und 14 alte Obstbäume 

untersucht. Neben einigen Pappeln waren besonders die Obstbäume mind. zu 50% teilweise oder 

vollständig abgestorben. Besonders die abgestorbenen Bereiche der Pappeln wiesen zahlreiche Höhlen 

auf, die aber oft recht klein und damit nur für Zwergfledermäuse und Insekten von Bedeutung waren. Teils 

befanden sich die Höhlen nur 0,5 – 1m über dem Boden oder waren in hohlen Bäumen nach oben offen. 

Nur etwa 10% der Höhlen waren für Meisen und Spechte (Gilde der Baumhöhlenbrüter) geeignet. 

 

Fledermäuse 

Aufgrund der vorhandenen Biotopausstattung mit Gehölzstrukturen im westlichen Randbereich haben 

diese Einzelbäume und Baumgruppen sowie die aufkommenden Gehölze entlang der geplanten Zufahrt 

eine Bedeutung für Fledermausarten, die strukturgebunden jagen oder wandern. Hinweise auf 

Quartierstandorte gibt es im direkten Wirkraum des Vorhabens nicht. Die vorhandenen Gehölzstrukturen 

und die Ruderalfluren, die abends attraktiv für Insekten sind, haben Nahrungsfunktion für Fledermäuse, 

drei Arten sind im Untersuchungsraum zu erwarten, siehe folgende Tabelle. 

 
Tab. 5: Potenziell vorkommende Fledermausarten (planungsrelevante Arten grau hinterlegt) 
 

Art 
 

Potenzielles Vorkommen 
RL Nds RL D FFH 

Anh.IV 
Bevorzugte 
Quartiere 

Zwergfledermaus         
Pipistrellus pipistrellus 

Strukturbevorzugend; Jagd im 
gesamten Untersuchungsraum  3  X Häuser, Bäume 

Breitflügelfledermaus  
Eptesicus serotinus 

Strukturbevorzugend Jagdgebiete 
an Wegen und Waldrändern 2 V X Häuser, Bäume 

Großer Abendsegler    
Nyctalus noctula 

Jagd in großer Höhe, nicht 
strukturgebunden 2 3 X Baumhöhlen, 

auch Gebäude 

Gefährdungsgrad            

3 gefährdet       

2 stark gefährdet         

V  Vorwarnliste 

FFH = FFH-Richtlinie, Anhang IV 

 

Fledermäuse sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie nutzen die Randbereiche des Untersuchungsraums 

vornehmlich als Jagdgebiet. In den angrenzenden Gebäuden könnten sich theoretisch Gebäudequartiere 

befinden, die dann aber von dem Bauvorhaben nicht betroffen wären. Bäume gibt es im direkten 

Eingriffsbereich nur im Durchgang zwischen TÜV und Autohaus. Es handelt sich um zwei Eichen am 

Südrand und drei Eichen am Nordostrand, wobei letztere auf dem Autohaus-Grundstück stehen und nicht 

beseitigt werden. Die östliche der zwei Eichen am Südrand weist nach Süden einen Spalt auf, der (aus 

einem Astloch entstanden) oben offen und nach unten spitz verlängert zuläuft. Als Quartier für 

Fledermäuse ist er kaum geeignet, da bei jedem Regen Wasser hineinläuft. Die Eichen haben ein Alter 

von ca. 40 Jahren und einen Stammdurchmesser von ca. 35cm. Weitere Baumhöhlen waren hier nicht 

nachweisbar. 

Fledermäuse werden vom Bauvorhaben, welches tagsüber stattfindet, nicht gestört. Eine erhöhte 

Kollisionsgefahr durch das Bauvorhaben ist nicht gegeben. Im Zuge des Bauvorhabens werden keine 

Bäume, die als mögliche Tagesverstecke geeignet sind, beseitigt. Die Gehölze könnten allerdings als 

Leitlinie zur Orientierung im Flug für Zwergfledermaus oder Breitflügelfledermaus dienen.  
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Im Artenschutzbeitrag wird abgeleitet, das für die Arten Wolf, Biber, Feldhamster, Fischotter, Haselmaus, 

Luchs, Wildkatze, Wale, Wisent, Braunbär und Europäischer Nerz im Untersuchungsgebiet mit keinem 

Vorkommen zu rechnen ist. 

Kleinsäuger wie Igel, Maulwürfe, Mausarten, Marder können vorkommen, werden über die Biotopfunktion 

mit abgedeckt.  

 

Reptilien 

Teile der Brachen nördlich der Ackerflächen und des Straßengrabens der B3 weisen Habitatstrukturen 

auf, wie sie von der streng geschützten Zauneidechse bevorzugt werden (besonnte Böschungen mit 

trockenem Altgras und lokal Sandstellen). Trotz geeignetem Wetter zum Ende der Begehungen und 

gezielter Nachsuche war die Art nicht nachweisbar. Offenbar verhindern die angrenzenden 

Bundesstraßen, die Feuchtgebiete an der Bahn (Altenceller Bach) und der Siedlungsbereich im Süden 

eine Besiedlung der erst in den letzten Jahren entstandenen Habitate wie z. B. die Südböschung der B3. 

Es sind keine Vorkommen im Eingriffsbereich zu erwarten, daher wird diese Art nicht weiter betrachtet. 

 

Amphibien 

Feuchte Lebensräume sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden, daher sind Amphibien von dem 

Projekt nicht betroffen. 

Schmetterlinge, Heuschrecken, weitere Insekten 

Die artenreichen Brachen südlich der B3 bieten diesen Artengruppen Habitatstrukturen an. Gefährdete 

Arten dieser Artengruppen könnten in diesem Bereich außerhalb des Untersuchungsgebiet vorkommen. 

Als Zufallsfund wurde der tagaktive Jakobskrautbär (Tyria jacobaeae, RL Nds.: stark gefährdet) in 

mehreren Exemplaren gefunden. Seine Raupe lebt auf Jakobs-Kreuzkraut. In der vom Bauvorhaben 

betroffenen Baulücke (Fl. 9) sind die Habitatstrukturen in der Krautschicht nur wenig für Insekten wie z.B. 

Tagfalter und Heuschrecken geeignet. 

 

Für die planungsrelevanten europarechtlich geschützten Arten wird parallel in einem Artenschutzbeitrag 

geprüft, ob durch das Vorhaben Auswirkungen und Beeinträchtigungen dieser Arten auftreten, die die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG berühren und die ggf. zu Ausnahmeprüfungen entsprechend § 45 

BNatSchG führen. Die Ergebnisse des Artenschutzbeitrags gehen in die Maßnahmenplanung ein. 

 

2.4 Schutzgut Boden 

Das gesamte Untersuchungsgebiet gehört zu der Bodenlandschaft Lehmgebiete innerhalb der 

Bodengroßlandschaft Talsandniederungen und Urstromtäler. Als Bodentyp ist mit mittleren Gley-Podsol 

zurechnen (LBEG, NIBIS® KARTENSERVER, August 2020). Besondere Werte von Böden zeichnen sich 

durch folgende Parameter aus (LANDSCHAFTSRAHMENPLAN, STADT CELLE 2021) 

- Böden mit besonderen Standorteigenschaften (nährstoffarme, feuchte oder nasse Standorte) 

- naturnahe Böden (Alte Waldstandorte, naturnahe Dünen) 

2.3.5 Artenschutzbeitrag 
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- Böden mit kulturhistorischer Bedeutung (Heidepodsole, Braunerden mit Plaggenauflage, 

Bewässerungswiesen) 

- Seltene Böden 

- Böden mit hoher Fruchtbarkeit 

- Bereich mit besonderer bzw. beeinträchtigter Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention 

 

Bei dem Boden im Untersuchungsgebiet handelt es sich um einen Bereich mit hoher 

Grundwasserneubildung mit geringer bis mittlerer Nitratauswaschungsgefährdung. Diese Flächen haben 

im Stadtgebiet nur einen geringen Flächenanteil und sind daher als Bereiche mit besonderer 

Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention zu sehen (LANDSCHAFTSRAHMENPLAN, STADT CELLE 

2021). Das Nitratauswaschungsrisiko hängt von der Nutzung und Vegetationsbedeckung ab. Im 

Untersuchungsgebiet kommen hauptsächlich vegetationsbestandene Fläche wie Flächen wie Rasen, 

halbruderalen Gras- und Staudenfluren, Gebüschen und Gehölzstrukturen sowie Acker vertreten. Die 

Ackerflächen haben den größten Flächenanteil. Laut Karte des Landschaftsrahmenplans mit den 

besonderen Werten von Böden (3a) weist das Untersuchungsgebiet keine besondere Bedeutung auf, da 

hier weder seltene oder naturnahe Böden noch Böden mit besonderen Standorteigenschaften oder 

kulturhistorischer Bedeutung auftreten. Insgesamt wird es mit allgemeiner Bedeutung eingestuft. 

Der Geltungsbereich des B-Plans hat eine Größe von insgesamt 1,1685 ha. Davon sind 0,6943 ha 

Gewerbegebiete, 0,1416 Verkehrsfläche und 0,3326 ha Grünfläche.  

 

2.5 Schutzgut Fläche 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden und 

Bodenversiegelungen auf das notwendigste Maß begrenzt werden. Der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans umfasst eine Größe von 1,1685 Hektar. Hierbei ist fast die gesamte Fläche bereits 

anthropogen überprägt bzw. unterliegt einer anthropogenen Nutzung. Der Großteil der Fläche (89 %) 

werden zurzeit als Acker genutzt. Die als Zufahrt vorgesehene Fläche im Süden wurde bereits bei der 

Anlage des südlichen Gewerbegebietes berücksichtigt und von Bebauung freigehalten. Auf dieser 

unversiegelten Fläche haben sich Gras- und Staudenfluren und einige Gehölze angesiedelt. Im 

Flächennutzungsplan ist diese Fläche bereits als Gewerbenutzung ausgewiesen und daher bezogen auf 

das Schutzgut Fläche als verbraucht einzustufen. Das angrenzende Gewerbebiet ist als Vorbelastung des 

Gebietes zu werten. 

 

2.6 Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Die Grundwasserneubildungsrate ist stark abhängig von der Art der befestigten Flächen. Die Minderung 

der Grundwasserneubildung liegt neben einer Oberflächenversiegelung auch an der Art der                               

Vegetationsflächen. So geben z. B. Rasenflächen, Äcker und Grünland einen großen Teil des 

Niederschlagswassers über Verdunstung wieder an die Atmosphäre ab.  

Die Lage der Grundwasseroberfläche liegt im Untersuchungsgebiet im Bereich > 37,5 m bis 40 m üNHN 

(Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 1: 50 000). Das Schutzpotenzial der Grundwasser-

überdeckung wird im gesamten Untersuchungsraum als gering bewertet (LBEG, NIBIS® KARTENSERVER, 
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August 2020). Die Grundwasserneubildungsrate bezogen auf die Niederschlagsreihe 1981-2010 liegt im 

gesamte Untersuchungsgebiet bei >150-200 mm/a (LBEG, NIBIS® KARTENSERVER, August 2020). Im 

Landschaftsrahmenplan der Stadt Celle (2021) ist das Gebiet als „Bereich mit hoher 

Grundwasserneubildung bei geringer bis mittlerer Nitratauswaschungsgefährdung“ gekenn-

zeichnet. Das Gebiet hat damit ein hohes Filter- und Puffervermögen (für Nitrat) und damit die Fähigkeit, 

im Sickerwasser gelöste oder suspendierte Stoffe zurückzuhalten und der Verschmutzungsgefährdung 

des Grundwassers entgegenzuwirken. Dieser Flächenanteil ist in der Gesamtfläche der Stadt Celle relativ 

klein (siehe auch Beschreibung Boden), daher weisen die Bereiche eine besondere Bedeutung auf. 

Für das Grundwasser wird außerdem der Natürlichkeitsgrad bewertet. Die Einstufungen beziehen sich auf 

das Dargebot und das Erneuerungspotential für sauberes Grundwasser. Bei dem Untersuchungsgebiet 

handelt es sich um kein Trinkwasserschutzgebiet oder Trinkwassergewinnungsgebiet (Niedersächsische 

Umweltkarten, Stand August 2020). Die Böden im Untersuchungsgebiet, auf denen sich Vegetation zeigt, 

sind von allgemeiner Bedeutung für das Grundwasser einzustufen. Dazu sind auch Flächen zu zählen, auf 

denen der Versiegelungsgrad weniger als 50 % beträgt. Daher hat das gesamte Untersuchungsgebiet in 

Bezug auf den Natürlichkeitsgrad eine allgemeine Bedeutung. 

 

Oberflächengewässer 

Im direkten Umfeld des Bebauungsplans es keine Oberflächengewässer. 

 

2.7 Schutzgut Klima/Luft 

Die wesentlichen planungsrelevanten regionalen Klimaparameter sind die durchschnittliche 

Jahresmitteltemperatur, die knapp unter 9 °C (Celle 8,9 °C) liegt, sowie die mittlere jährliche 

Niederschlagshöhe von etwa 700 mm (LBEG, NIBIS® KARTENSERVER, August 2020). Die vorherrschenden 

Windrichtungen sind Südwest bis West, sekundäres Maximum bei Ost bis Ostsüdost. Im Winter treten 

östliche Winde häufig in Verbindung mit luftaustauschbehindernden Wetterlagen oder bodennahen 

Inversionen auf. Beim Geländeklima ergeben sich örtlich aufgrund der unterschiedlichen 

Vegetationsbedeckung und Topografie deutliche Unterschiede. In den von Ackerflächen dominierten 

Bereichen des Untersuchungsgebietes kommt es im Tagesverlauf zu starken Temperaturschwankungen. 

Auch herrschen hier höhere Windgeschwindigkeiten vor.  

Der Landschaftsrahmenplan der Stadt Celle (2021) weist das Gebiet als Bereich mit besonderer 

Funktionsfähigkeit für Klima und Luft aus. Es liegt im Randbereich des Freilandklimatops mit einem 

ungestörten, stark ausgeprägten Tagesgang von Temperatur und Feuchte. Es ist windoffen mit starker 

Frisch-/ Kaltluftproduktion. Es liegt im Randbereich einer Luftleitbahn, die unbelastete Kaltluft von Süden 

ins Zentrum transportiert. Sie sind für die bioklimatische Funktion bzgl. der kräftigen abendlichen 

Abkühlung, aber auch in ihrer Funktion als Belüftungsbahnen von Bedeutung für das Stadtgebiet. Da das 

Untersuchungsgebiet im Randbereich der Gewerbebebauung liegt, sind auch die potenzielle 

Überwärmungsintensität von Siedlungsstrukturtypen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der potenziellen 

mittleren bodennahen Durchlüftung in den verschiedenen Oberflächenstrukturen von Bedeutung. Die 

Überwärmungsintensität der angrenzenden Gewerbe- und Wohnbebauung wird als mittel bis hoch 

eingestuft, die potenzielle mittlere Durchlüftungsverhältnisse werden als gering eingestuft 

(LANDSCHAFTSRAHMENPLAN STADT CELLE, 2021). Durch die Randlage des Untersuchungsgebiet zu den 

bebauten Bereichen wird die Bedeutung der Freilandklimatope und Luftleitbahnen etwas gemindert. 
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2.8 Schutzgut Landschaftsbild 

Es handelt sich beim Untersuchungsgebiet um hauptsächlich um eine Ackerfläche, die sich auch 

außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans in Richtung Norden erstrecken. In Richtung Osten wird der 

Bereich durch die bestehende B 214 und in Richtung Süden durch das vorhandene Gewerbegebiet 

begrenzt. Insgesamt handelt es sich damit um eine stark durch den Menschen geprägte intensiv genutzte 

Landschaft. Durch die Lage im Siedlungsrandbereich bedingt, handelt es sich beim Untersuchungsgebiet 

um keinen erlebniswirksamen Raumtyp. Die Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit ist als 

sehr gering zu bewerten. Auch der Landschaftsrahmenplan der Stadt Celle (2021) weist der 

Landschaftseinheit eine sehr geringe Bedeutung zu. Der stadtnahe Bereich ist durch ackerbauliche 

Nutzung und intensive menschliche Nutzung geprägt. Gehölzbestände sind nur wenig vorhanden. 

Siedlungsränder und Gewerbegebiete treten stark in Erscheinung. Das Gebiet ist durch zahlreiche stark 

befahrene Straßen zerschnitten. Es ist daher für die Naherholung weitgehend ungeeignet. 

 

2.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Güter 

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind insbesondere Güter zu verstehen, die Objekte von 

gesellschaftlicher Bedeutung, architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen 

und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte. Als Sachgüter sind jedoch auch 

Rechte und Werte Dritter zu berücksichtigen. 

Baudenkmale oder archäologische Fundstätten befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand nicht auf 

dem Gelände. 

 

2.10 Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen beschreiben die Umwelt als funktionales Wirkungsgefüge. Wechselwirkungen 

bestehen zwischen den einzelnen Schutzgütern und innerhalb der Schutzgüter (vgl. folgende Tabelle). 

 

Tab. 6: Schutzgutbezogene Wechselwirkungen 

Schutzgut Wechselwirkungen 

Boden 
- Boden in seiner Bedeutung für den Wasserhaushalt 

(Grundwasserneubildung, Speicher- und Pufferfunktion, Retention, 
Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik)  

- Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen  
- Abhängigkeit der Erosionsgefährdung des Bodens von dem Bewuchs  
- Abhängigkeit der Bodeneigenschaften von wasserhaushaltlichen und 

klimatischen Verhältnissen  

Lokales Klima 
- Geländeklima als Standortfaktor für die Vegetation und die Tierwelt  

- Abhängigkeit des Geländeklimas von Vegetation und Nutzung (z.B. 
Grünland/Acker als Kaltluftentstehungsgebiete, Gehölze als Kaltluftbarrieren) 

Grundwasser 
- Grundwasserdynamik in seiner Bedeutung für den Wasserhaushalt von 

Oberflächengewässern  
- Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den Bodeneigenschaften  
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Schutzgut Wechselwirkungen 

- Abhängigkeit der Grundwasserschutzfunktion und der 
Grundwasserneubildung von der Speicher- und Pufferfunktion des Bodens 

(Nitratauswaschungsrisiko)  
- Oberflächennahes Grundwasser als Standortfaktor für Tiere und Pflanzen 

Tiere und Pflanzen 
- Abhängigkeit der Tierwelt und der Vegetation von den biotischen und 

abiotischen Standorteigenschaften (Boden, Geländeklima, Wasserhaushalt, 
Lebensraumgröße, Nutzung) 

Neben den in der Tabelle dargestellten schutzgutbezogenen Wechselwirkungen kann auch die 

Betrachtung von Wechselwirkungen zwischen räumlich benachbarten oder getrennten Landschaftsteilen 

sinnvoll sein. Für das Plangebiet sind in diesem Zusammenhang keine umweltrelevanten 

Lebensraumbeziehungen bekannt. 

 

3 AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELTBELANGE 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von insgesamt 1,1685ha. Davon sind 0,6940 ha Gewerbegebiete, 

0,1420 Verkehrsfläche und 0,3325 ha Grünfläche.  

Durch die Planung und Erweiterung des Gewerbegebietes gehen folgende Auswirkungen aus: 

3.1 Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbeiten zur 

Realisierung des geplanten Vorhabens, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. 

Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die Lagerung von Baumaterialien und die Arbeit 

der Baumaschinen auch außerhalb des Planbereiches zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt:  

• Vorübergehende Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb,  
• Bodenverdichtung Lagerung von Baumaterialien,  
• Lärm und Erschütterungen durch Baumaschinen,  
• Störungen durch Bewegung von Arbeitern während der Bauarbeiten 
• geringe Veränderungen im Bereich des Reliefs durch die Baugruben. 

3.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Existenz 

des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das unmittelbare Projektgebiet und sind im 

Wesentlichen folgende: 

• Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung/Überbauung  

• dadurch erhöhter Oberflächenabfluss und weiter verringerte Grundwasserneubildung  
• Verlust der potenziell vorhandenen Lebensräume für Fledermäuse und Brutvögel  
• Veränderung des Landschaftsbildes durch neue Gewerbebauten.  
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3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Nutzung 

der Flächen. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall:  

• durch Nutzung verursachte Emissionen (Emissionen sind die von einer Anlage ausgehenden 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen)  

• Emissionen durch das Verkehrsaufkommen durch den Betrieb und die Nutzung der Flächen (An- 
und Abfahrtsverkehr) 

 

4 PROGNOSEN ZUR ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI 

NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes würden große Teilbereiche des Plangebietes weiterhin 

landwirtschaftlich genutzt. Eine Zerstörung der vorhandenen Biotoptypen (u. a. Gehölzstrukturen und 

Gras- und Staudenfluren im Bereich der Zufahrt) und eine großräumige Flächenversiegelung würden nicht 

stattfinden. Die Schutzgüter Boden und Wasser, die aufgrund der hohen Grundwasserneubildungsrate bei 

geringer bis mittlerer Nitratauswaschungsgefährdung eine besondere Bedeutung haben, werden nicht 

beeinträchtigt. Auch das Freilandklima und die Luftleitbahnen bleiben bei Nichtdurchführung der Planung 

unvermindert.  

Die Vorbelastungen im Hinblick auf die Schutzgüter blieben erhalten. 

Das Landschaftsbild würde durch das vorhandene Gewerbegebiet und die Hochspannungsleitungen 

weiterhin als intensiv genutzte Kultur- und Gewerbelandschaft in Erscheinung treten. 

5 BESCHREIBUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN AUF DIE SCHUTZGÜTER 

5.1 Schutzgut Mensch 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich ausschließlich um geplante Gewerbegebietsflächen. Die Flächen 

innerhalb des Plangebietes haben keine Wohnfunktion. Im Gebiet des B-Planes sind somit Auswirkungen 

auf die Wohnfunktion ausgeschlossen. Zu prüfen ist, ob durch die geplante Nutzungsänderung das 

Schutzgut Mensch, die Betroffenheit des Menschen, seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens in der 

Umgebung des Plangebietes, geknüpft an die Aktivitäten Wohnen und Erholen, betroffen sein könnte, 

hierbei sind die Wirkfaktoren Lärm und Schadstoffimmissionen zu betrachten. Die visuellen 

Beeinträchtigungen (Erholungsfunktion) werden im Kapitel zum Landschaftsbild betrachtet.  

Baubedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die Lärm- und Abgasbelastung durch Baumaschinen 

und Schwerlastverkehr während der Bauphase. Sie treten nur für einen kurzen Zeitraum auf und werden 

für die Erholungsfunktion und das Wohnen und die Wohnumfeldsituation als nicht erheblich gewertet. 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das geplante Gewerbegebiet und die vorgesehene neue 

Bebauung auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen entstehen durch den täglichen Verkehr zu den Gewerbe-

betrieben. Das Plangebiet weist südlich schon Gewerbebetriebe und einen Supermarkt auf, so dass die 

zu erwartenden Lärmbelastungen durch Verkehr, Parken und Besucher zum einen durch die vorhandene 

Gewerbebauten zwischen Wohngebiet und Plangebiet abgeschirmt werden und zum anderen als 
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Vorbelastung durch den vorhandenen Betrieb bereits vorhanden sind. Auch ist das Gebiet bereits den 

Emissionen der stark befahrene Bundesstraße B 214 ausgesetzt.  

Bei den geplanten Nutzungen im Plangebiet ist kein Nachtbetrieb (24-Std. Betrieb) vorgesehen. Die 

Betriebszeiten unterscheiden sich nicht von den bestehenden Nutzungen. Somit ändert sich die 

Lärmbelastung in Bezug auf den Status quo durch das Plangebiet nicht. Für das Plangebiet selbst sind 

aufgrund der Nutzungseinstufung als Gewerbegebiet die hierfür vorgeschriebenen Lärmgrenzwerte 

entsprechend BauNV einzuhalten. Für die Wohnfunktion im Umfeld des Gebietes sind betriebsbedingt 

keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Die Erholungsfunktion des Plangebietes weist eine geringe Bedeutung auf, eine Bedeutung besteht für die 

Feierabenderholung im Bereich des angrenzenden Baumschulenwegs. Diese wird bereits eingeschränkt 

durch die bestehende gewerbliche Nutzung, die bei Durchführung der Planung durch betriebsbedingte 

Wirkungen nicht erheblich verändert wird.  

5.2 Schutzgut Arten und Biotope 

Baubedingte Lagerflächen und Baustelleneinrichtungsflächen können auf den Fläche Gewerbegebiets 

selbst geplant werden sind und ergeben damit keine erheblichen Beeinträchtigungen. Beeinträchtigungen 

durch den Baustellenbetrieb selbst treten nur für einen kurzen Zeitraum auf und werden nicht als erheblich 

gewertet. 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen entstehen in Form von Neuversiegelung durch das Gewerbegebiet. 

Eine Aufstellung der Biotoptypen, die überbaut werden und dadurch verloren gehen, erfolgt in Kapitel 2. 

Den größten Anteil haben daran die Ackerflächen, die ca. 89 % der Gesamtfläche ausmachen. In den 

Randbereiche und vor allem für die Zufahrt gehen halbruderale Gras- und Staudenfluren (UHM, URT, 

UNG), Rasenflächen (GRA) und in geringem Umfang auch Gebüsche (BRK) und Gehölze (HSE) verloren. 

Zusätzlich zu diesen flächenhaft bilanzierten Biotoptypen werden 8 Einzelbäume im Bereich der Zufahrt 

gefällt werden müssen. Zwei Eichen (Quercus robur) im Süden der geplanten Zufahrt haben einen 

Kronendurchmesser von 6 bis 7 m und werden dem Wertfaktor 3 zugeordnet. Bei den anderen 6 Bäumen 

handelt es sich um jüngere Bäume mit Kronendurchmessern < 4 m. Dies sind 3 Spätblühende 

Traubenkirschen (Prunus serotina), 1 Eiche (Quercus robur), 1 Feldahorn (Acer campestre) und ein 1 

Eschenahorn (Acer negundo). Bei der spätblühenden Traubenkirsche handelt es sich um eine fremd-

ländische Art, die sich schnell ausbreitet und heimische Arten verdrängt. Für den Verlust dieser 3 

Traubenkirschen ist kein Ersatz notwendig. Die drei jüngeren Bäume werden dem Wertfaktor 2 

zugeordnet. Der Verlust der 5 Einzelbäume wird durch die Neupflanzung von 5 Bäumen im Bereich des 

B-Plans ausgeglichen. 

Betriebsbedingt ergeben sich keine Auswirkungen auf die Biotoptypen. 

 

Parallel zu diesem Fachbeitrag zur Eingriffsregelung wurde eine Artenschutzrechtlichen Prüfung (WLW, 

2021) erarbeitet. Eine genauere Betrachtung der Auswirkungen und eine Prüfung des Eintretens von 

Verbotstatbeständen ist der Unterlage zu entnehmen. Im Folgenden werden die Auswirkungen auf die 

Arten aufgeführt, die bei der Prüfrelevanz einen weiteren Prüfungsbedarf ergeben haben. Dies sind drei 

Fledermausarten und einige Brutvögelgilden. 

5.2.1 Biotoptypen 

5.2.2 Tiere und Pflanzen 
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Baubedingte Störungen von Brutvögeln und Fledermäusen durch den Baubetrieb während der 

Baumaßnahme sind zu erwarten. Im Zuge des Vorhabens werden Gehölze entfernt. Es ist mit erheblichen 

Beeinträchtigungen der Brutvogelgemeinschaft und der Fledermäuse gegenüber dem Vorhaben zu 

rechnen (vgl. ASB). Die Beeinträchtigungen können durch eine entsprechende Bauzeitenregelung 

vermieden werden.  

Die anlagebedingte Rodung von Einzelbäumen und Siedlungsgehölz führt zu einem Teilverlust von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Brutvögel. Die Bäume wurden auf das Vorhandensein von 

Baumhöhlen untersucht und es wurden keine möglichen Habitatbäume gefunden, die als Brutplatz für 

Vögel oder als Wochenstube für Fledermäuse geeignet sein könnten. Im Westen dieses Eingriffsbereichs 

sind ähnliche Strukturen mit einer größeren Anzahl an Gehölzen vorhanden, so dass davon ausgegangen 

wird, dass genügend Ausweichplatz für Gehölz bewohnende Vogelarten vorhanden ist.  

Der anlagebedingte Verlust von Habitatstrukturen für verschiedene Insektenarten im Zuge der 

kleinflächigen Versiegelung von Ruderalfluren ist aufgrund der Kleinräumigkeit und dem Angebot dieser 

Strukturen entlang des Radweges im Westen gegenüber dem Vorhaben als nicht empfindlich einzustufen. 

 

Das betriebsbedingt erhöhte Aufkommen von Geräuschen, Bewegungen und Licht (auch in Anbetracht 

der bestehenden Vorbelastung) durch das Vorhaben kann Auswirkungen auf die Brutplatzwahl und die 

Nahrungssuche der Feldlerche haben. Da der beplante Bereich schon jetzt durch die stark befahrenen 

Bundesstraßen B3 und B214 beeinträchtigt wird, ist nicht davon auszugehen, dass der zusätzliche 

Straßenverkehr zu keinen weiteren Störungen erheblichen Ausmaßes führen wird. Vorsorglich erfolgt 

einen Umpflanzung der nördlichen Grenze des Gewerbegebietes mit einer dreireihigen Hecke, um eine 

Störwirkung durch menschliche Anwesenheit und Fahrzeugverkehr gegenüber der angrenzenden 

Ackerfläche abzuschirmen. 

 

 

5.3 Schutzgut Boden 

Baubedingt ist durch die geplanten Lagerflächen und Baustelleneinrichtungsflächen auf befestigten 

Flächen mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.  

Durch Versiegelung, Bodenabtrag, -auffüllung und -verdichtung im Rahmen wirken sich diese 

anlagebedingten Eingriffe auf die vorhandene Funktionsfähigkeit des Bodenhaushaltes aus. Besonders 

unter versiegelten Flächen werden die natürlichen Funktionen des Bodens gestört oder kommen 

vollständig zum Erliegen. Dies führt zu folgenden Beeinträchtigungen:  

- Verlust des Bodens als Wasser-, Luft- und Nährstoffspeicher,  
- Verlust des Bodens als Lebensraum für Tiere und Standort für Pflanzen,  
- Verlust der Filter- und Pufferfunktion des Bodens für das Grundwasser und Beeinträchtigung der 

Grundwasserneubildungsrate  

Durch die Bebauung (2.969 m²) und die Gewerbeflächen und Parkplätze um die Gebäude (3.493 m²) sowie 

die notwendigen Erschließungsstraßen (1.420 m²) kann maximal eine Fläche von insgesamt 7.882 m² 

überbaut werden. Die Beeinträchtigungen werden als erheblich bewertet. Durch die vorgesehenen zwei 

Sickerbecken im Osten und Westen des Untersuchungsgebietes soll anfallenden Regenwasser direkt im 

Umfeld versickern. Dadurch wird die Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate vermindert. 

Betriebsbedingt ist bei der Nutzung nach entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen nicht mit 

zusätzlichen Belastungen der vorkommenden Böden zu rechnen. 



Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 162 Ace „Gewerbegebiet Nördlich des Baumschulenweges“ Seite 21 

WLW Landschaftsarchitekten y:\pro_wlw\umweltbericht_altencelle\12_endabgabe_12_2021\umweltbericht_altencelle_06_12_2021.docx 

 

5.4 Schutzgut Fläche 

Eine Trennung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen erfolgt für dieses Schutzgut nicht. 

Für die Auswirkungen sind folgende Faktoren ausschlaggebend: 

- Flächenneuinanspruchnahme 

- Flächennutzungseffizienz (Anteil versiegelte Fläche an Flächenneuinanspruchnahme) 

Für das Vorhaben gilt in Bezug auf das Schutzgut Fläche, dass ein möglichst großer Teil der neu 

beanspruchten Fläche effektiv als Gewerbefläche und die dafür notwendigen Erschließungswege genutzt 

werden kann. Im Rahmen des Bebauungsplans ist eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Die als 

Gewerbefläche festgesetzte Fläche hat einen Umfang von 0,6943 ha. Damit ist eine Fläche von 60 % 

bebaubar, das entspricht einer Fläche von rund 4.164 m². Kriterien zur Ableitung eines besonderes 

Schutzerfordernisses nur in Bezug auf das Schutzgut Fläche liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Im 

Flächennutzungsplan ist diese Fläche bereits für die Gewerbliche Nutzung vorgesehen. 

Insgesamt ist durch die Neuversiegelung von einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche 

auszugehen. 

 

5.5 Schutzgut Wasser 

Bei sorgfältiger Bauausführung nach geltenden Standards und Normen ist mit keiner erheblichen 

baubedingten Beeinträchtigung zu rechnen. 

 

Anlagenbedingte Beeinträchtigungen können durch die Beeinträchtigungen der Grundwasser-

neubildungsrate entstehen. Da das auf den versiegelten Flächen anfallende Wasser auf den 

Baugrundstücken selbst in den Sickermulden versickern kann, wird die Beeinträchtigung der 

Grundwasserneubildungsrate vermindert. Eine Baugrunduntersuchung zur Beurteilung der 

Versickerungsfähigkeit wurde vom Büro Böker und Partner im Juni 2020 erstellt. Als Ergebnis ist 

festzuhalten, dass die aus Sandböden bestehenden Schichten des oberen Baugrunds grundsätzlich 

versickerungsfähig sind und es daher gut möglich ist, das Wasser durch die Sickermulden dem 

Wasserkreislauf wieder zu zuführen. 

Oberflächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Schadstoffemissionen sind bei Einhaltung der 

geltenden technischen Standards nicht zu erwarten. 

 

5.6 Schutzgut Klima/Luft 

Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes werden sich nur geringe Veränderungen des Mikroklimas in 

Richtung eines Siedlungsklimas auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen am Rand des vorhandenen 

Gewerbegebietes ergeben. Die geplanten Bauten mit einer maximalen Gebäudehöhe (OK) von 10 m 

werden sich nicht gravierend auf die Luftleitbahnen auswirken. Hinzu kommt, dass auf der Südseite bereits 

Gewerbegebiete und im Osten der B214 auf gleicher Höhe mit dem Geltungsbereich bereits Bebauung 
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vorhanden ist. Das Untersuchungsgebiet liegt damit nur im Randbereich der Luftleitbahnen und bildet den 

Übergang vom Freilandklima zum Klima der bebauten Bereiche. 

Diese Beeinträchtigungen werden nicht als erheblich eingestuft. Maßnahmen zur Minimierung und 

Vermeidung sind nicht notwendig. 

 

5.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Es handelt sich beim Untersuchungsgebiet um keinen erlebniswirksamen Raumtyp. Es bestehen visuelle 

und akustische Vorbelastungen durch die beiden Bundesstraßen, das angrenzende Gewerbegebiet sowie 

die Hochspannungsleitung. Aufgrund der schon sehr geringen Bedeutung des Landschaftsbildes ergeben 

sich durch das geplante Gewerbegebiet keine erheblichen Beeinträchtigungen. Es ergibt sich kein 

Kompensationsbedarf. 

 

5.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Güter 

Im Geltungsbereich des B-Plan liegen keine Kultur- und Sachgüter. 

 

6 EINGRIFFSREGELUNG 

Nachfolgend wird der Ausgangszustand des Plangebietes dem Zustand des Gebietes gemäß den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes unter Verwendung der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetags (2013) 

gegenübergestellt. Aus der Differenz ergibt sich, ob der Eingriff unter Berücksichtigung der 

Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden kann oder ob ein Defizit verbleibt, weshalb weitergehende 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich werden.  

Es erfolgt die Gegenüberstellung des Bestandes und des Planungszustandes anhand von Wertfaktoren, 

mit denen der Flächenwert (Fläche multipliziert mit dem Wertfaktor) für den Ist-Zustand und den Plan-

Zustand ermittelt wird. Ein rechnerischer Ausgleich ist hergestellt, wenn die Differenz des Gesamtwertes 

von Ist- und Planzustand größer oder gleich Null ist. Das Modell sieht zusätzlich besonderen 

Ausgleichsbedarf für Schutzgüter mit einem besonderen Schutzbedarf vor. Dieser ist gegeben, wenn die 

Wertigkeit des betroffenen Schutzgutes mit den flächenbezogenen Wertfaktoren nicht abgedeckt ist. Ein 

besonderer Schutzbedarf eines Schutzgutes ist im Plangebiet nicht zu erkennen.  

Hinsichtlich der zugeordneten Wertfaktoren für den Istzustand wird der Wertfaktor für das Schutzgut 

entsprechend der tabellarischen Auflistung in der Arbeitshilfe (Nieders. Städtetag, 2013) verwendet. Hier 

sei angemerkt, dass bei dem Biotoptyp BRK (Gebüsch aus später Traubenkirsche) zwei verschiedene 

Wertfaktoren angesetzt wurden. Bei der kleineren Fläche von 10 m² geht das Gebüsch selbst nicht 

verloren. Es erfolgt ein Rückschnitt. Daher wird der flächenmäßige Verlust der Fläche mit dem Wertfaktor 

1 angesetzt. 
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Auf der rechten Seite der Tab. 8, Eingriffsbilanz sind demgegenüber die Planungskategorien aufgeführt, 

die sich nach Durchführung der Baumaßnahmen je Parzelle einstellen werden. Als Planungskategorien 

werden die in der folgenden Tabelle dargestellten Codierungen mit den angegebenen Wertfaktoren 

verwendet. Dabei sind unter Gebäude/Bebauung (BB), die Bereiche zu verstehen, die laut B-Plan 

innerhalb der Baugrenze liegen. Damit wird die größtmögliche Flächengröße von Gebäuden 

angenommen. Bei diesen Flächen wird von einer Vollversiegelung ausgegangen. Gebäude und 

versiegelte Flächen haben den Wertfaktor 0. Die Flächen im Umfeld der Gebäude werden als 

Gewerbefläche/ Parkplatz (GE) bezeichnet. Die Ausstattung dieser Flächen ist von der geplanten Nutzung 

und der benötigen Parkfläche abhängig. Im B-Plan ist eine Grundflächenzahl von 0,6 vorgegeben, d.h. 60 

% der Gewerbefläche darf bebaut werden. Bei einer vorgegebenen Fläche von ca. 6.940 m² dürfen 

demnach 4.164 m² bebaut werden. Die innerhalb der Baugrenze liegende zur Bebauung vorgesehene 

Fläche von 2.969 m² liegt unterhalb dieser Grenze. Demnach können noch weitere 1.195 m² vollversiegelt 

werden (2.969 m² + 1.195 m² = 4.164 m² => 60 % der Gewerbefläche). Für die verbleibende als GE 

bezeichnete Fläche wird angenommen, dass diese nicht vollversiegelt wird. Hier können neben 

erforderlichen Parkflächen auch Grünanlagen entwickelt werden (Rasenflächen, Pflanzungen, 

wassergebundene Flächen), daher wird diese Flächenkategorie mit dem Wertfaktor 1 (als Mischwertfaktor) 

angesetzt. Im Norden der Gewerbefläche ist ein 3 m breiter Saumstreifen laut Vorgaben des B-Plans als 

Gehölzpflanzung zu entwickeln. Laut den Berechnungen in der Begründung zum B-Plan ist diese Fläche 

mit einer Flächengröße von 478 m² in der Gewerbefläche enthalten und wird hier als separate Flächen mit 

dem Wertfaktor 3 bilanziert (HSEh). Auch ein Saumstreifen von 5 m Breite an der östlichen Grenze soll 

als Grünstreifen mit Baumpflanzung entsprechend der Vorgaben im B-Plan entwickelt werden 

(Flächengröße 163 m²). Zusammen mit dem Grünstreifen mit Baumpflanzung von 2 m Breite entlang der 

Zufahrt mit einer Fläche von 135 m²  haben diese Flächen mit einer Flächengröße von zusammen 298 m² 

ebenfalls eine Ausgleichsfunktion und werden als GR-HB mit dem Wertfaktor 2 bilanziert.  

Die im B-Plan vorhandenen geplanten Grünanlagen werden als GFL bzw. HSE für den Planfall eingestuft. 

Die an der B 214 liegende kleine Grünanlage (Ost), die vorwiegend der Flächenversickerung dienen wird 

(GFL), wird mit dem Wertfaktor 2 bewertet. Die westlich angrenzende Grünfläche kann gestalterisch als 

Sickermulde sowie strukturreiche Gehölzfläche entwickelt werden. Hier erfolgt eine Unterteilung in 

Gehölzfläche (HSE) auf 1.528 m² mit einem Zielwertfaktor 3 und der Sickerfläche mit einem Wertfaktor 2 

(GFL). Auf der 75 m² großen Fläche nördlich des Wendehammers wird eine Hecke mit dem Faktor 3 als 

Zielwert angesetzt (HSE). 

 

Tab. 7: Planungskategorien und ihre Bewertung 

Planungskategorie/ Code     Flächengröße Wertfaktor 

BB Gebäude/Bebauung 

(innerhalb Baugrenze) 

2.969 m² 0 

GE Gewerbegebiet/ Parkplatzfläche 
(vollversiegelt) 

1.195 m² 0 

GE Gewerbegebiet/ Parkplatzfläche 

(teilversiegelt mit Grünanlage) 

2.298 m² 1 

VV Verkehrsfläche/ Zuwegung 1.420 m² 0 

HSE Grünanlage West (1.528 m²) /  
Heckenpflanzung Wendehammer (75 m²) 

1.603 m² 3 

HSEh Heckenpflanzung 
(zugehörig zur GE Fläche) 

478 m² 3 
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Planungskategorie/ Code     Flächengröße Wertfaktor 

GR/HB Grünfläche mit Einzelbäumen an Ostgrenze 
(163 m²) und an Zufahrt (135 m²) 

298 m² 2 

GFL Grünfläche, Sickerfläche West 1.050 m² 2 

GFL Grünfläche, Sickerfläche Ost 374 m² 2 

Summe  11.685 m²  

 

Es erfolgt eine Gegenüberstellung des Bestandes und des Planungszustandes in der anschließenden 

Tabelle.  

 

Tab. 8: Eingriffsbilanz der Flächenverluste 

Bestand Planung 
Kompen- 
sations- 
bedarf  Biotoptyp 

Code 
Fläche in 
qm 

Wert- 
faktor 

Flächen 
wert 

Code Fläche in 
qm 

Wert-
faktor 

Flächen- 
wert 

A 2.969,00 1,0 2.969,00 BB 2.969,00 0,0 0,00 -2.969,00 

A 785,00 1,0 785,00 VE 785,00 0,0 0,00 -785,00 

HSE 116,00 3,0 348,00 VE 116,00 0,0 0,00 -348,00 

URT 13,00 3,0 39,00 VE 13,00 0,0 0,00 -39,00 

BRK 33,00 2,0 66,00 VE 33,00 0,0 0,00 -66,00 

BRK 10,00 1,0 10,00 VE 10,00 0,0 0,00 -10,00 

GRA 88,00 1,0 88,00 VE 88,00 0,0 0,00 -88,00 

URT/BRU 375,00 3,0 1.125,00 VE 375,00 0,0 0,00 -1.125,00 

UNG 45,00 2,0 90,00 GE 45,00 1,0 45,00 -45,00 

GRA 157,00 1,0 157,00 GE 157,00 1,0 157,00 0,00 

A 2.095,00 1,0 2.095,00 GE 2.095,00 1,0 2.095,00 0,00 

A 1.195,00 1,0 1.195,00 GE 1.195,00 0,0 0,00 -1.195,00 

URT 1,00 3,0 3,00 GE 1,00 1,0 1,00 -2,00 

A 1.438,00 1,0 1.438,00 HSE 1.438,00 3,0 4.314,00 2.876,00 

UHM 143,00 3,0 429,00 HSE 143,00 3,0 429,00 0,00 

URT 22,00 3,0 66,00 HSE 22,00 3,0 66,00 0,00 

A 478,00 1,0 478,00 HSEh 478,00 3,0 1.434,00 956,00 

A 129,00 1,0 129,00 GR/HB 129,00 2,0 258,00 129,00 

HSE 6,00 3,0 18,00 GR/HB 6,00 3,0 18,00 0,00 

URT 4,00 3,0 12,00 GR/HB 4,00 2,0 8,00 -4,00 

UHM 31,00 3,0 93,00 GR/HB 31,00 2,0 62,00 -31,00 

BRK 24,00 2,0 48,00 GR/HB 24,00 2,0 48,00 0,00 

URT/BRU 104,00 3,0 312,00 GR/HB 104,00 2,0 208,00 -104,00 

A 1.319,00 1,0 1.319,00 GFL 1.319,00 2,0 2.638,00 1.319,00 

UHM 2,00 3,0 6,00 GFL 2,00 2,0 4,00 -2,00 

GRA 103,00 1,0 103,00 GFL 103,00 2,0 206,00 103,00 

Summen 11.685,00   13.421,00   11.685,00   9.693,00 -1.430,00 
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Die Tabelle 8 zeigt, dass die Differenz zwischen Planungs- und Ausgangszustand negativ ist, d.h. der 

Eingriff ist nicht ausgeglichen. Es verbleibt ein Kompensationsbedarf von 1.430 Punktwerten aus der 

Flächenbilanz. 

 

Zusätzlich zu diesen flächenhaften Verlusten ergeben sich durch den Bau der Zufahrt Verluste von 

insgesamt 8 Einzelbäumen. Davon sind 3, wie oben beschrieben nicht zu kompensieren, da es sich um 

die spätblühende Traubenkirsche und damit eine fremdländische, invasive Art handelt 

Die Bäume habe einen Kronendurchmesser von ca. 4 bis 7 m. Der Kompensationsbedarf durch den 

Verlust der Bäume wird entsprechend der Unterlage „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetags (2013)“ ermittelt. Der Verlust 

der Bäume wird, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt, bilanziert.  

Tab. 9: Bilanz der Einzelbaumverluste 

Bestand Kompensations-
bedarf 

Anzahl 
Bäume 

Wert-
faktor 

Kronendurchmesser/ 

Kronenfläche 

Flächenwert 

(Anzahl x Kronenfläche x 
Wertfaktor) 

3 2 ca. 4 m/ 

13 m² 

3*13 m² *2= 78 m² 

 

78 m² 

2 3 ca. 6,5 m/ 

33 m² 

2*33 m² *3= 198 m² 198 m² 

Summe   276 m² 276 m² 

 

Es ergibt sich ein Kompensationsbedarf für die Baumverluste von 276 m², der zusätzlich zum 

Kompensationsbedarf aus der Flächenbilanz auszugleichen ist.  

 

7 BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN UMWELTRELEVANTEN MAßNAHMEN 

7.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger 
Umweltauswirkungen 

Maßnahme zum Schutz von Fledermäusen (VASB 1) 

Um die nachtaktiven Säuger nicht zu beeinträchtigen, wird auf nächtliche Bauarbeiten verzichtet (von 

Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang). 

 

Maßnahme zur Minderung von Beeinträchtigungen eines Feldlerchenbrutreviers (CEF Maßnahme) 

Um mögliche Beeinträchtigungen eines im Nahbereich des Geltungsbereichs nachgewiesenen Brutreviers 

der Feldlerche auszuschließen, werden als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) auf der 

Fläche in der Gemarkung Altenhagen, Flur 4, Flurstück 33, optimierte Bedingungen für ein Feldlerchen-

habitat geschaffen.  

Im Bereich einer Trapez-/Dreiecksfläche (ergibt sich bei der Absteckung vor Ort) am nördlichen Rand des 

Flurstücks 33 wird ein 0,2 ha Bereich der Selbstbegrünung überlassen. Dieser Streifen wird weder gedüngt 

noch mit Herbiziden behandelt. Bei hohem Nährstoffangebot wird der Bereich durch mehrmalige Mahd 
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(außerhalb der Brutzeit der Feldlerche von April bis August) ausgehagert. Der Streifen ist im Wechsel 

jährlich nur zur Hälfte zu mähen, damit sich eine entsprechende Vegetationsstruktur ausbilden kann. 

Die Maßnahme ist vor Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans vertraglich und grundbuchlich gesichert.  

Im Zeitraum des 2.-5. Jahres nach erfolgter Bebauung ist zu überprüfen, ob das vom Vorhaben betroffene 

Bruthabitat der Feldlerche weiterhin genutzt wird. Die jeweilige Bestandserfassung hat nach den 

Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (Südbeck et al. 2005) zu erfolgen, wobei 

die Art der landwirtschaftlichen Nutzung während der Bestandsaufnahme der Feldlerche mit zu erfassen 

ist. Als Grundlage für die Überprüfung (i.R. einer erneuten Bestandskartierung) dient die 

Bestandskartierung von April-Juli 2020. Da die Art der landwirtschaftlichen Nutzung für eine Besiedlung 

durch die Feldlerche entscheidend sein kann, ist die Kartierung in einem Jahr mit für die Feldlerche 

günstigen Anbaubedingungen durchzuführen. Lage der Fläche siehe Abb. 1. 

 

 

Abbildung 1: Gem. Altenhagen, Flur 4, Flurstück 33, Maßstab im Original 1 : 1.000, genordet. 

 

Bauzeitenregelung im Zuge der Baufeldräumung im Bereich des Ackers zum Schutz von 

Brutvögeln (VASB 2) 

Die Baufeldräumung im Bereich der Ackerfläche erfolgt entsprechend ASB nur in der Zeit vom 01.12. – 

28.02. außerhalb der Brutzeit der Brutvögel (01.03. – 30.09.). 
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Bauzeitenregelung im Zuge der Baufeldräumung für die Baufeldräumung aller Gehölzstrukturen 

(VASB 4)  

Die unvermeidbare Beseitigung von Gehölzbeständen sowie ggf. der Rückschnitt der Baumkronen 

innerhalb des Baufeldes sowie die Baufeldräumung erfolgt entsprechend ASB und gemäß § 39 BNatSchG 

nur in der Zeit vom 01.12. – 28.02. außerhalb der Brutzeit der Brutvögel (01.03. – 30.09.). 

 

Versickerung des Regenwassers auf der Fläche 

Auf den geplanten Flächen sind 2 Sickermulden vorgesehen, die dafür sorgen, dass das anfallende 

Grundwasser direkt vor Ort versickern kann. Somit wird sichergestellt, dass die Grundwasser-

neubildungsrate nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

7.2 Grünordnerische Festsetzungen 

Das geplante Gewerbegebiet wird von zwei Freileitungen gequert. Beide Freileitungen haben durch die 

Netzbetreiber Schutzabstände vorgegeben, in denen keine höheren Gehölze wie Bäume gepflanzt werden 

dürfen. Die im Osten liegende 110 kV Leitung von EON Netz/ Avacon hat einen vorgegebenen 

Schutzsteifen von beidseitig 15 m der Leitung. Bei der im Westen querende Leitung 110 kV-Leitung der 

DB-Energie ist der Schutzstreifen von 30 m beiderseits erforderlich. Gehölze, die eine Höhe von max. 5 m 

erreichen, sind zulässig. Diese Vorgaben sind bei der Planung der Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 

Entlang der Nordgrenze des geplanten Baugebietes wird ein 3 m breiter Streifen zum Anpflanzen von 

standortheimischen Gehölzen angesetzt. Dieser Streifen erstreckt sich sowohl entlang der 

Gewerbeflächen als auch nördlich entlang des Wendehammers. Es sollen zwei Pflanzreihen mit 

Abständen von 1 m zwischen den Reihen und 1,5 m zwischen den Pflanzen festgelegt werden. 

Durch eine 3 m breite Pflanzung von Sträuchern können menschlichen Tätigkeiten und Fahrzeugverkehr 

die angrenzenden Ackerflächen vor den Störwirkungen abschirmen. Die durch den Betrieb entstehende 

Beeinträchtigungen können so vermieden werden (VASB 3). Die geplante Hecke dient außerdem der 

Eingrünung und Einbindung des Gebietes in die umgebende offene Landschaft im Norden. 

 

Die in den nachfolgenden Listen zur Verwendung vorgeschlagenen Gehölze sind in handelsüblichen 

Qualitäten auf der Grundlage der „Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen“ der FLL zu pflanzen. Bei 
diesen Aufzählungen handelt es sich um Auswahllisten. 

 

Sträucher: verpflanzte Sträucher, 3-4 Triebe, 40 – 70 cm 

Pflanzdichte: zwei Reihen mit Abständen von 1,0 m, Abstand in den Reihen ca. 1,5 m. 

 

Name  Höhe 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 1 bis 8 m 

Hasel Corylus avellana 2 bis 6 m 

7.2.1 Pflanzung einer Hecke im Norden des Gewerbegebietes 
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Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 2 bis 10 m 

Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata 3 bis 3 m 

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 2 bis 6 m 

Schlehe Prunus spinosa 1 bis 4 m 

Kreuzdorn Rhamnus catharticus 2 bis 5 m 

Faulbaum Rhamnus frangula 2 bis 7 m 

Hundsrose Rosa canina 1 bis 3 m 

Ohrweide Salix aurita 2 bis 3 m 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 2 bis 7 m 

 

Die zur Verfügung stehende Fläche für die Heckenpflanzung an der nördlichen Grenze hat eine 

Flächengröße von 553 m² (478 m² HSEh und 75 m² HSE). Diese Fläche wurde bei der Eingriffsbilanz 

berücksichtigt. 

Im Bereich der Hochspannungsleitung und in den oben aufgeführten Schutzstreifen sind Gehölze bis 5 m 

Höhe zulässig. Daher sind in diesen Abschnitten entsprechend niedrige die Gehölze auszuwählen. 

 

Entlang der östlichen Grenze zur B 214 hin soll ein 5 m breiter Grünstreifen entwickelt werden. Aufgrund 

der Schutzabstände der Leitungen ist hier nur eingeschränkt eine Bepflanzung mit Laubbäumen möglich. 

Ein Laubbaum soll im Süden gepflanzt werden. Dieser hält einen Abstand zu der Hochspannungsleitung 

von mindestens 15 m und zu dem vorhandenen Baum an der B 214 einen Abstand von ca. 10 m. Da hier 

im Rahmen des Ausbaus der B 214 eine Eiche gepflanzt wurde, wird auch hier die Pflanzung einer Eiche 

(Quercus robur) als Hochstamm mit geradem Stamm, mit entwickelter Krone, 3 x verpflanzt, mit einem 

Stammumfang von 14/16 cm, mit einem dreier Pfahlbock und Bindung vorgeschlagen. 

Auf dem Grünstreifen und unter dem Baum soll sich eine halbruderale Gras- und Staudenflur oder ein 

extensiv gepflegter Rasen entwickeln. Eine Strauchbepflanzung wird vom AG nicht gewünscht, um den 

Blick auf das geplante Gebäude nicht zu verdecken. Die zur Verfügung stehende Fläche für den 

Grünstreifen an der östlichen Grenze hat eine Flächengröße von 163 m². Diese wurde bei der 

Eingriffsbilanz berücksichtigt. 

 

Südlich des geplanten Gewerbegebietes liegt die Zufahrtsstraße. Hier ist auf der Ostseite ein 2 m breiter 

Grünstreifen vorgesehen. Hier sollen unter Beachtung der Schutzstreifen der Hochspannungsleitung 

insgesamt 3 kleinkronige Laubbäume gepflanzt werden. Ein Baum ist an der Zufahrt möglich, zwei weitere 

am Ende der Zufahrt. Die beiden letzten Bäume haben einen Abstand von ca. 10 m untereinander. 

Hier soll der Feldahorn (Acer campestre) als Hochstamm mit geradem Stamm und mit entwickelter Krone 

(3 x verpflanzt, mit einem Stammumfang von 14/16 cm) mit einem dreier Pfahlbock und Bindung zum 

Einsatz kommen. Es sind handelsübliche Qualitäten auf der Grundlage der „Gütebestimmungen für 
Baumschulpflanzen“ der FLL zu pflanzen.  

Unter diesen Bäumen soll sich eine halbruderale Gras- und Staudenflur oder ein extensiv gepflegter Rasen 

entwickeln. Die zur Verfügung stehende Fläche für die Baumreihe an der östlichen Grenze der Zufahrt hat 

eine Flächengröße von 135 m². Diese wurde bei der Eingriffsbilanz berücksichtigt. 

 

 

7.2.2 Entwicklung eines Grünstreifens mit Baumpflanzung an der Ostseite 

7.2.3 Entwicklung eines Grünstreifens mit Baumpflanzung an der Zufahrt 



Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 162 Ace „Gewerbegebiet Nördlich des Baumschulenweges“ Seite 29 

WLW Landschaftsarchitekten y:\pro_wlw\umweltbericht_altencelle\12_endabgabe_12_2021\umweltbericht_altencelle_06_12_2021.docx 

Die Grünfläche im Westen mit einer Gesamtflächengröße von 2.578 m² bietet aufgrund der Flächengröße 

Platz für eine Sickermulde und Pflanzmaßnahmen. Die Sickermulde hat eine Flächengröße von ca. 1.000 

bis 1.200 m² und ist beispielhaft dargestellt. Genaue Vorgaben zur Ausführung liegen nicht vor. In der 

Mulde soll sich eine artenreiche Pflanzengesellschaft aus krautigen, nicht verholzenden Pflanzen 

(Einjährige, Zweijährige, Stauden inklusive Gräser) entwickeln. Dazu erfolgt eine Ansaat mit einer 

kräuterreichen Mischung aus Regio Saatgut. Die Fläche wird zur Gewährleistung der Sickerwirkung 2 x  

im Jahr gemäht. Aufgrund des steten Eingriffs in diese Sickerfläche wird ihr, wie oben aufgeführt, die 

Wertstufe 2 zugeordnet. 

An der Nordseite sollen in Verlängerung der Hecke aus Richtung Nordosten ebenfalls die o.g. Sträucher 

in linearer Form gepflanzt werden (Pflanzenauswahl siehe 7.2.1). Auch im Westen soll eine Eingrünung 

erfolgen. Beide Heckenstreifen sollen ein Breite von ca. 5 m haben. Wie oben aufgeführt, quert in diesem 

Bereich eine 110 kV Leitung das Gelände. Mit größeren Bäumen muss hier eine Schutzstreifen von 30 m 

beiderseits der Leitung freigehalten werden. In diesem Bereich sollen Strauchpflanzungen bis maximal 5 

m Höhe gepflanzt werden. Entsprechend der vorgeschlagenen Liste sind in diesem Bereich den 

Straucharten dementsprechend zu wählen. Möglichen Abgrenzungen von Pflanzungen sind in roten 

Strichlinien dargestellt. In der westlichen Ecke in genügend Entfernung zur Hochspannungsleitung soll 

eine Eiche gepflanzt werden, die sich mit der Krone auch über der Hecke entwickelt. In den nicht 

bepflanzten Bereichen soll sich nach Ansaat mit kräuterreichem Regio Saatgut eine Gras- und Staudenflur 

entwickeln. Die Flächen unter den Hochspannungsleitungen werden einmal im Jahr gemäht und das 

Mähgut abgefahren. Somit wird verhindert, dass sich hier Gehölze ansiedeln. Diese und auch die 

möglichen Gehölzpflanzungen werden mit dem Wertfaktor 3 bewertet und gehen positiv in die 

Eingriffsbilanz ein.  

 

Im südöstlichen Randbereich ist eine weitere Fläche zur Versickerung vorgesehen. Diese Fläche ist 

deutlich kleiner als die andere. Hier soll sich ein artenreicher Scherrasen oder eine Gras- und Staudenflur 

entwickeln. Diese Fläche wird randlich von der Hochspannungsleitung gequert, so dass bei der Gestaltung 

durch die Einhaltung von Abständen auch hier Einschränkungen bestehen. Diese Fläche hat nur 

eingeschränkt gestalterische Wirkung. Bei der Eingriffsbilanzierung wurde diese Fläche deshalb mit dem 

Wertfaktor 2 bewertet. 

 

7.3 Externe Ausgleichsmaßnahme 

Es wurde ein Kompensationsbedarf von 1.430 Wertpunkten in der Flächenbilanz und ein 

Kompensationsbedarf von 276 m² aus den Baumverlusten errechnet. Bei einer Aufwertung der 

Ausgleichsfläche um 2 Wertstufen ist eine Flächengröße von 991 m² erforderlich. Sie setzt sich aus der 

Wertpunkten (1.430 / 2 = 715) sowie dem Kompensationsbedarf aus den Baumverlusten (276 m²) 

zusammen. 

Der Antragsteller Herr Schaper ist vom Vorhaben der B 3 OU Celle betroffen und bekommt im Rahmen 

des damit verknüpften Flurbereinigungsverfahrens „Celle-Ost“ ein Angebot als Ersatz für die ihm 
wegfallenden Flächen. Eine Flächenumfang von rund 4,6 ha steht hier zur Disposition. Für die 

Ausgleichserfordernis aus dem B-Plan „Gewerbegebiet Nr. 162 nördlich des Baumschulenwegs“ werden 

7.2.4 Grünfläche im Westen (Sickerbecken GFL und Gehölzpflanzung HSE) 

7.2.5 Sickerbecken Ost 
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je nach Aufwertung Flächengrößen benötigt, die anteilig auf dem Flächenvorschlag untergebracht werden 

können. Seitens des ArL wurde ein Flächenvorschlag eingereicht, dabei handelt es sich um das Flurstück 

81/5, Flur 114, dass sich im derzeitigen Verfahren im Eigentum der NLStbV befindet. 

Zurzeit ist die Fläche nach Rücksprache mit Herr Schüller (Amt für regionale Landentwicklung) als 

Blühstreifen genutzt und vom Pächter als EU-Förderfläche gemeldet. Sie könnte ab Oktober wieder 

umgebrochen werden und ist daher als Ackerstatus zu werten.  

Demnach hat die jetzige Fläche den Wert 1. 

Angedacht ist auf dem Flurstück vor der Pappelreihe eine Gras- und Staudenflur zu entwickeln. Diese 

verläuft als ca. 16 m breiter Streifen in Nord- Südrichtung parallel zu den vorhandenen Gehölzen. Hier soll 

eine Ansaat mit Regiosaatgut erfolgen. In den ersten drei Jahren soll die Fläche zur Aushagerung 2 x 

gemäht werden. Das Mahdgut wird abgefahren. In den darauffolgenden Jahren wird die Fläche je nach 

Bedarf alle zwei Jahre zwischen Oktober und Februar gemäht, um das Aufkommen von Gehölzen und 

unerwünschtem Aufwuchs zu unterbinden. 

Folgenden Ziele werden mit der Maßnahme angestrebt: 

- Entwicklung und dauerhafter Erhalt einer artenreichen standorttypischen Gras- und Staudenflur 

als wichtiges Habitat für heimische Fauna 

- naturnahe Entwicklung eines Übergangs zwischen intensiv genutzten Ackerflächen und 

Gehölzbestand 

- Ermöglichung einer naturnahen Bodenentwicklung durch Aufgabe der Nutzung (keine 

mechanische Beanspruchung/Verdichtung, kein direkter Biozid- und Nährstoffeintrag) und damit 

Verbesserung der Bodenfunktionen 
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Abbildung 2: Darstellung der externen Kompensationsmaßnahme 

 

Die zu entwickelnde Gras- und Staudenflur hat eine relativ kurze Entwicklungszeit. Der im Städtemodell 

angesetzte Wert von 3 kann in einem zeitlich überschaubaren Rahmen erreicht werden. Daher kann mit 

der Maßnahme eine Aufwertung um 2 Stufen erreicht werden. Dementsprechend ist einen Flächengröße 

von gerundet 1.000 m² notwendig.  

Es muss eine grundbuchliche Sicherung der Kompensationsmaßnahmen nach Eigentumsübertragung 

nach Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens erfolgen. Somit wird die Fläche dauerhaft gesichert. 

 

Mit der geplanten Maßnahme vor Ort und der externen Maßnahmen kann eine vollständige Kompensation 

der benötigen Flächen erfolgen 
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8 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

8.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Die Bewertung des Eingriffs erfolgt gemäß der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplan“ (Niedersächsischer Städtetag, 2013). 

Technische Verfahren wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die 

Bestandsaufnahme basiert auf den im Rahmen von Ortsterminen gewonnenen Erkenntnissen. Zur 

Ermittlung der Belange des Umweltschutzes, der Naturschutzes und der Landschaftspflege wurden 

ergänzend die Inhalte der angegebenen Quellen und der artenschutzrechtlichen Prüfung (WLW, 2020) 

ausgewertet.  

Zur Einschätzung der Baugrundsituation wurde durch das Ingenieurbüro Böker und Partner ein 

Baugrundgutachten zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit erstellt. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, technische 

Lücken oder fehlende Kenntnisse wurden nicht festgestellt. 

 

8.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen / Monitoring 

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen Regelungen 

und Festsetzungen für Natur und Landschaft nicht zu erwarten. Sofern die Maßnahmen ordnungsgemäß 

hergestellt und nicht widerrechtlich beseitigt werden, kann von einer dauerhaften Erhaltung ausgegangen 

werden, so dass eine zusätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich ist. 

 

9 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 162 Ace der Stadt Celle soll eine Erweiterung des Gewerbegebietes am 

Baumschulenweg in Richtung Norden erfolgen. Vorgesehen sind zwei Gewerbegrundstücke mit Bereichen 

für Bebauung und Verkehr. Das Gebiet kann aus Richtung Süden vom Baumschulenweg über eine extra 

dafür vorgesehene Fläche zwischen den bestehenden Gewerbeflächen erschlossen werden. Das Gebiet 

hat eine Gesamtflächengröße von 1,1685 ha. 

Mögliche Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt sind bei folgenden Schutzgütern zu erwarten/ nicht 

zu erwarten: 

Mensch: Das Wohnumfeld und die Erholungseignung des Plangebietes ist aufgrund der intensiven 

ackerbaulichen Nutzung, der Vorbelastungen durch das bestehende Gewerbegebiet und die Emissionen 

aus den bestehenden Bundesstraßen insgesamt als gering zu bewerten. Ein Nachtbetrieb ist nicht 

vorgesehen. Zusätzliche Belastungen durch das Gewerbegebiet sind nicht zu erwarten. 

Biotoptypen: Es gehen unterschiedliche Biotope verloren mit Wertfaktoren von 1 bis 3 verloren. Biotope 

mit besonderen Schutzbedarf liegen nicht im B-Planbereich. Für die Verluste sind Ausgleichsmaßnahmen 

vorzusehen. 

Tiere und Pflanzen: Der Planbereich und die angrenzenden Flächen wurden in einer separaten Unterlage 

(Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, WLW 2020) untersucht. Auswirkungen auf Brutvögel und 

Fledermäuse sind nicht auszuschließen. Im Gutachten sind Maßnahmen entwickelt worden, die zu einer 

Vermeidung und Verminderung sowie einem Ausgleich der möglichen Beeinträchtigungen führen. 
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Boden: Innerhalb der des Planbereichs können maximal ca. 6.940 m² Bodenfläche versiegelt werden. 

Dafür sind Ausgleichsflächen vorzusehen. 

Fläche: Durch die Flächenneuinanspruchnahme kommt es zu Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Fläche. Diese Flächen wurden bereits im F-Plan als Gewerbeflächen ausgewiesen und grenzen im Süden 

an ein bestehendes Gewerbegebiet an. 

Wasser: Oberflächengewässer sind nicht durch die geplanten Eingriffe betroffen. Das anfallende Nieder- 

schlagswasser wird über die geplanten Versickerungsflächen innerhalb der Gewerbeflächen versickern.  

Klima: Aufgrund der Lage der Baufläche am Rand der Stadt und aufgrund der häufigen Winde werden 

sich keine nachhaltigen Veränderungen des Mikroklimas ergeben. 

Landschaftsbild: Das beplanten Gebiet wird durch zwei Hochspannungsleitungen gequert und von zwei 

stark befahrenen Bundesstraßen begrenzt. Im Süden grenzt ein vorhandenes Gewerbegebiet an. Damit 

wurde ein Landschaftsraum gewählt, der bereits stark beeinträchtigt ist. Eine Eingrünung in Richtung 

Norden und Osten ist zur Gestaltung des Ortsrandes vorgesehen. 

Kultur- und Sachgüter: Im Geltungsbereich des B-Plan liegen keine Kultur- und Sachgüter. 

Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie 

Naturschutzgebiete sind aufgrund der gegebenen Entfernungen nicht zu befürchten. 

Eingriffsbilanz und Ausgleichsmaßnahmen: 

In diesen Umweltbericht wurden die Eingriffs- Ausgleichsbilanz integriert. Es wurde ein 

Kompensationsbedarf von 1.430 Wertpunkten in der Flächenbilanz und ein Kompensationsbedarf von 276 

m² aus den Baumverlusten errechnet Die Auswertung der Artenschutzrechtlichen Prüfung ergab, dass 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht eintreten, da Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen 

der Brutvögel und Fledermäuse sowie eine vorgezogenen Kompensationsmaßnahme zur Entwicklung 

eines Feldlerchenhabitats mit Monitoring des Brutplatzes vorgesehen sind.  

Zur Kompensation dieser Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft erfolgt neben den Maßnahmen 

vor Ort eine Entwicklung einer Gras- und Staudenflur mit dem Ziel langfristig eine standortgerechte 

Artenvielfalt und Lebensraum für die heimische Fauna zu entwickeln.  

Gesamtbeurteilung: 

Mit der Umsetzung der Inhalte der Bauleitplanung sind Beeinträchtigungen der beschriebenen 

Umweltbelange verbunden. Diese Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft treten in einem Bereich 

auf, der aufgrund der Lage des Plangebietes am Rande des Gewerbegebietes sowie im Umfeld von stark 

befahrenen Straßen und aufgrund der vorhandenen Hochspannungsleitung bereits in einem Gebiet mit 

Vorbelastungen auf.  

Nach Durchführung aller beschriebenen Maßnahmen ist nicht von erheblichen und nachhaltigen 

Beeinträchtigungen der untersuchten Umweltbelange auszugehen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft 

gelten als ausgeglichen. 

Aufgestellt: 

Celle, den 29.10.2021 

 

 

 

i.A. Dipl.-Ing. Ilka Lindenschmidt  
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1 Problemstellung und Zielsetzung

In Altencelle ist  der Bau eines KFC-Restaurants und einer Halle für Sport
und Freizeit  mit  E-Ladesäulen im Bereich der Kreuzung B 214/Baumschulen-
w eg angedacht. In diesem Zuge soll die verkehrliche Situat ion sow ohl im
Bestand als auch für den Planzustand untersucht und bew ertet w erden.

Dazu w ird neben einer Verkehrserhebung auch der zusätzliche Verkehr, der
durch das KFC-Restaurant und die Sport- und Freizeithalle entsteht, mithilfe
einer Verkehrserzeugung ermittelt . Auf Basis der überlagerten Verkehrsstär-
ken w ird die Verkehrsqualität des Knotenpunkts B 214/Baumschulenw eg
ermittelt .

Abb. 1 Erweiterter Untersuchungsraum mit geplantem KFC und
Hallenstandort (rot) am Ortseingang Altencelle an der
B214 [Luftbild: Google.maps]

Entwicklungsfläche KFC,

Sport- und Freizeithalle,

E-Ladestationen
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2 Analyseverkehr

Im Rahmen einer durch SHP Ingenieure am 14.07.2020 durchgeführten
Verkehrserhebung für den Knotenpunkt Braunschw eiger Heerstraße/Baum-
schulenw eg/Siedemeierkamp liegen aktuelle Verkehrsstärken vor.

Die genauen Analyseverkehrsstärken des Knotenpunkts lassen sich den
Abb. 2 und Abb. 3 entnehmen. Die Analyseverkehrsstärken für den neuen
Knotenpunkt Baumschulenw eg/Zufahrt  KFC und Sport- bzw . Freizeithalle
w urden vom Knotenpunkt Braunschw eiger Heerstraße/Baumschulen-
w eg/Siedemeierkamp hergeleitet.

Abb. 2 Analyseverkehrsstärken Zufahrt
KFC bzw . Sport- und Freizeit-
halle/Baumschulenw eg

Abb. 3 Analyseverkehrsstärken Braun-
schw eiger Heerstraße/Baumschu-
lenw eg/Siedemeierkamp

Für die Herleitung w urden jew eils die Verkehrsstärken der gesamten Zufahrt
(hier: blau) und der gesamten Ausfahrt (hier: rot) des w estlichen Knoten-
punktarms für den Baumschulenw eg herangezogen. Tendenziell ist  dies zu
hoch angesetzt, da der nah gelegene LIDL sow ie das Autohaus vor dem
neuen Knotenpunkt liegen und mit  hoher Wahrscheinlichkeit  einen nennens-
w erten Anteil an den Verkehrsstärken der Zu- und Ausfahrt des w estlichen
Knotenpunktarms haben.
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3 Abschätzung des Verkehrsaufkommens

In der folgenden Berechnung der Verkehrserzeugung w ird das zusätzliche
Verkehrsaufkommen für die Entw icklungsf läche abgeschätzt und zeit lich
verteilt .

3.1 Allgemeine Methodik

Die Methodik der Berechnung des Verkehrsaufkommens basiert  im Wesent-
lichen auf anerkannten Berechnungsverfahren für den w erktäglichen Nor-
malverkehr1. Zusätzlich liegen den Berechnungen allgemein gült ige Kennda-
ten, Erfahrungsw erte der Gutachter und Informationen des Auftraggebers
zu Grunde. Aus der geplanten Flächennutzung kann ein daraus result ieren-
des Verkehrsaufkommen abgeschätzt werden.

Eingangsgrößen

Auf der zu untersuchenden Fläche ist der Neubau eines KFC-Restaurants
sow ie einer Sport- und Freizeithalle vorgesehen. Darüber hinaus sollen fünf
Parkplätze mit Ladstat ionen für Elektrofahrzeuge errichtet werden.  Da die
Entw icklungsf läche eher am Rand von Celle bzw . Altencelle nah an den
Bundesstraßen B3 und B214 liegt, w ird von einem MIV-Anteil von 80% für
das KFC Restaurant sow ie für die Sport- und Freizeithalle ausgegangen.

3.2 Verkehrserzeugung

Durch den geplanten Standort  kann insgesamt mit 950 Kfz-Fahrten/24 h
gerechnet w erden (vgl. Tab. 1). Richtungsbezogen bedeutet dies in der Spit-
zenstunde im Quell- und Zielverkehr insgesamt 72 Kfz-Fahrten/h. Dabei hat
der Besucherverkehr der Einrichtungen jew eils den größten Anteil am Neu-
verkehr. Die Berechnung der Verkehrserzeugung mit den zugrunde gelegten
Kenngrößen und Annahmen ist der Tab. 1 zu nehmen.

1    Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrsw esen, Bosserhoff , D.:
 Integrat ion von Verkehrsplanung und räumlicher Planung, Teil 2: Abschät-

zung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung;
 Wiesbaden, 2000; Aktualisierung 2016
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[Wege/
Pers.]

[%] [-] [%]
[Pers./
Pkw ]

[Pkw/
24h]

[Kfz/
SPH]

[Kfz/
SPH]

[Kfz/
SPH]

(1) KFC-Restaurant

Beschäft igte 19 2,0 80 30 80 1,1 22 2 0

Besucher-
verkehr

665 2,0 - 1.330 80 1,5 709 26 23

Wirtschafts-
verkehr

6 100 6 0 0

737 51 28 23

(2) Sport- und Freizeithalle

Beschäft igte 8 2,0 80 13 80 1 13 1 2

Besucher 105 2,0 - 210 80 1,2 140 6 10

Wirtschafts-
verkehr

- 0 0

153 16 7 12

(2) Ladesäulen (Tesla/EnBW)

Beschäft igte - - 0 0

Besucher 30 2,0 - 60 100 - 60 3 2

Wirtschafts-
verkehr

- 0 0

60 5 3 2

950 72 38 37

Tab. 1 Verkehrserzeugung des KFC-Restaurants und der Sport- und
Freizeithalle mit Tages- und Spitzenstundenverkehrsaufkommen
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3.3 Zeitliche Verkehrsverteilung

Von w esentlicher Bedeutung für die Beurteilung der künft ig zu erw artenden
verkehrlichen Situat ion im Straßennetz ist  die zeit liche Verteilung des zu-
sätzlichen Verkehrsaufkommens über den Tagesverlauf. Die Überlagerung
von Quell- und Zielverkehren zeigt die über den Tag verteilte Gesamtbelas-
tung auf (vgl. Abb. 4). Sie orient iert  sich an typischen nutzungsspezif ischen
Ganglinien. Darüber hinaus w urde sich für die Ganglinie des KFC-Restau-
rants an dem Besucheraufkommen des McDonalds am Siedemeierkamp ori-
ent iert .

Abb. 4 Zeit liche Verkehrsverteilung des Neuverkehrs

In der Spitzenstunde von 16 Uhr bis 17 Uhr sind 38 Kfz/h im Quellverkehr
und im 37 Kfz/h Zielverkehr zu erw arten. Die Entw icklungsf läche mit ihren
Nutzungen selbst erzeugt jedoch in der Zeit  von 17 Uhr bis 18 Uhr am
meisten Verkehr. Dieser ist  jedoch mit 82 Kfz/h nur um 7 Kfz/h höher als
der Neuverkehr der maßgebenden Spitzenstunde, so dass in der Summe die
vorhandene Spitzenstunde erhalten bleibt.
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3.4 Räumliche Verkehrsverteilung

Die angelegte räumliche Verteilung für die w eitere Untersuchung ist der
Abb. 5 zu entnehmen.

Abb. 5 Räumliche Verteilung des Neuverkehrs für die Sport- und Frei-
zeithalle sow ie das KFC-Restaurant und die E-Ladesäulen

Die An- und die Abfahrt des KFC-Restaurants sow ie der Halle für Sport und
Freizeit  erf logen vollständig über den Baumschulenw eg. Auch die insgesamt
fünf Ladestat ionen von Tesla (2) und EnBW (3) können nur über den Baum-
schulenw eg erreicht w erden. Die Öffnung am öst lichen Ende des KFC-Ge-
ländes zur Braunschw eiger Heerstraße (B214) kann nur von dem Fuß und
Radverkehr genutzt w erden.
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4 Prognoseverkehrsstärken

Durch Kombinieren der Analyseverkehrsstärken und des zusätzlich entste-
henden Verkehrs (hier: lila) können nachfolgende Verkehrsstärken (Abb. 6
und Abb. 7) für den neuen Knotenpunkt mit  Zufahrt zur Sport- und Freizeit-
hallemit E-Ladesäulen bzw . des KFC-Restaurants sow ie für den Knoten-
punkt Braunschw eiger Heerstraße/Baumschulenw eg/Siedemeierkamp abge-
leitet w erden.

Abb. 6 Prognoseverkehrsstärken
Baumschulenw eg/Zufahrt KFC
und Sport-/Freizeithalle

Abb. 7 Prognoseverkehrsstärken Braun-
schw eiger Heerstraße/Baumschu-
lenw eg/Siedemeierkamp



Altencelle – VU zur Errichtung KFC-Restaurants/Halle für Sport und Freizeit 8

5 Verkehrsqualitäten

5.1 Allgemeines Vorgehen

Die Bew ertung der Verkehrsqualitäten erfolgt für alle auftretenden Ver-
kehrsarten nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsan-
lagen (HBS)2. Die Bew ertung entspricht den deutschen Schulnoten, w obei
A die beste Verkehrsqualität darstellt  und F die schlechteste. Als akzeptable
Verkehrsqualität gelten die Stufen A bis D. In Stufe E w ird die Verkehrs-
qualität als mangelhaft  angesehen, die Verkehrsanlage ist aber noch nicht
überlastet. Bei signalisierten Knotenpunkten ist  Stufe E bei 70 Sekunden
mitt lerer Wartezeit  erreicht. Die Qualitätsstufe E liegt bei vorfahrtbeschil-
derten Knotenpunkten ab 45 Sekunden mitt lerer Wartezeit  vor. Hierbei gilt
in der Regel der Strom oder die Furt mit  der höchsten mitt leren Wartezeit
als maßgebend für den Knotenpunkt.

Die Grenze zur Stufe F ist  erreicht, w enn die Verkehrsnachfrage über der
Kapazität des betrachteten Fahrstreifens liegt. Bei Stufe F ist  folglich die
Leistungsfähigkeit  überschrit ten. Die Wartezeiten sind für die jew eils be-
troffenen Verkehrsteilnehmenden sehr lang, der Rückstau w ächst stet ig und
die Kraft fahrzeuge müssen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorrücken.

2  Forschungsgesellschaft  für Straßen- und Verkehrsw esen:
 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS)
 Ausgabe 2015
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Zur Beurteilung der Verkehrsqualität w erden die mitt leren Wartezeiten des
Kfz-Verkehrs als Bew ertungsgrundlage herangezogen. Im Fuß- und Radver-
kehr dienen die maximalen Wartezeiten als Bew ertungsgrundlage. Zudem
w ird für den Kfz-Verkehr die maximale Rückstaulänge (Sicherheit  gegen
Überstauung =  95 %) ermittelt . Im Folgenden w erden die Verkehrsqualitä-
ten, Wartezeiten sow ie maximalen Rückstaulängen dargestellt  und be-
schrieben. Die errechneten Verkehrsqualitäten sind nur für die Spitzenstun-
den zu erw arten. Zu anderen Zeiten ist  mit  besseren Qualitäten zu rechnen.
Die Einteilung in Qualitätsstufen dient dabei der Gütebeurteilung des Ver-
kehrsf lusses und des Grads der Behinderung, nicht jedoch dem direkten
Vergleich absoluter Verlustzeiten.

Die Qualitätsstufen sind im HBS w ie folgt def iniert :

Stufe A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmenden kann nahezu ungehin-
dert den Knotenpunkt  passieren. Der Verkehrsf luss ist  frei, die
Wartezeiten sind sehr gering.

Stufe B: Die Anw esenheit  anderer Verkehrsteilnehmenden macht sich be-
merkbar, bew irkt aber eine nur geringe Beeinträcht igung der Ein-
zelnen. Der Verkehrsf luss ist  nahezu frei, die dabei entstehenden
Wartezeiten sind gering.

Stufe C: Die individuelle Bew egungsmöglichkeit  hängt vielfach vom Ver-
halten der übrigen Verkehrsteilnehmenden ab. Die Bew egungs-
freiheit  ist  spürbar eingeschränkt. Es kommt zur Bildung von
Stau, der jedoch w eder hinsicht lich seiner räumlichen Ausdeh-
nung noch bezüglich der zeit lichen Dauer eine starke Beeinträch-
t igung darstellt . Der Verkehrszustand ist stabil, die Wartezeiten
sind spürbar.

Stufe D: Die Mehrzahl der Fahrzeugführenden muss Haltevorgänge, ver-
bunden mit  deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne
Fahrzeuge können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch
w enn sich vorübergehend ein merklicher Stau ergeben hat, bildet
sich dieser w ieder zurück. Interakt ionen zw ischen Verkehrsteil-
nehmenden f inden nahezu ständig statt , der Verkehrszustand ist
noch stabil, die Wartezeiten sind beträchtlich.

Stufe E: Es bilden sich Staus, die sich bei vorhandenen Belastungen nicht
mehr abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei
stark streuende Werte an. Geringfügige Verschlechterungen der
Einf lussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch führen.
Der Verkehr bew egt sich im Bereich zw ischen Stabilität und In-
stabilität. Die Kapazität w ird erreicht.

Stufe F: Die Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Verkehrsstrom dem Kno-
tenpunkt je Zeiteinheit  zuf ließen, ist  über ein längeres Zeit inter-
vall größer als die Kapazität für diesen Verkehrsstrom. Es bilden
sich lange, ständig w achsende Staus mit besonders hohen War-
tezeiten. Diese Situat ion löst sich erst nach einer deutlichen Ab-
nahme der Verkehrsstärken im zuf ließenden Verkehr w ieder auf.
Der Knotenpunkt ist  überlastet.
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5.2 Knotenpunkt Braunschweiger Heerstraße/Baumschu-

lenweg/Siedemeierkamp

Für die Berechnung sow ohl im Bestand als auch für die Prognose w urde
eine jew eils opt imierte Signalsteuerung zugrunde gelegt. Der Vergleich der
Kenngrößen (mitt leren Wartezeit , maximalen Rückstaulänge) zw ischen Be-
stand und Prognose geben Rückschlüsse darüber, in w ie w eit  der Neuver-
kehr Einf luss auf den heutigen Zustand nimmt.

Die Verkehrsqualität für den Bestand (Siehe Abb. 8) mit  Analyseverkehrs-
stärken lässt sich mit der Qualitätsstufe C bewerten. Alle ermittelten maxi-
malen Rückstaulängen sind als unbedenklich einzustufen und haben somit
keine Ausw irkungen auf benachbarte Knotenpunkte.

Abb. 8 Wartezeiten, Rückstaulängen und Verkehrsqualitäten am Kno-
tenpunkt Braunschw eiger Heerstraße/Baumschulenw eg/Siede-
meierkamp - Bestand
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Die Verkehrsqualität in der Prognose lässt sich sow ohl ebenfalls mit  der
Qualitätsstufe C bew erten. Auch in der Prognose ist der Linksabbiegerstrom
der südlichen Knotenpunktzufahrt ausschlaggebend für die Qualitätsstufe
C. Allerdings unterscheidet sich die mitt lere Wartezeit  von der im Bestand.
Die mitt lere Wartezeit  ist  in der Prognose aufgrund des Neuverkehrs mit 46
s um drei Sekunden schlechter als im Bestand. Auch sonst lassen sich auf
manchen Fahrbeziehungen leichte Erhöhungen der mitt leren Wartezeit  fest-
stellen.

Auch w enn sich die maximalen Rückstaulängen an allen betreffenden Strö-
men (Abb. 5) leicht vergrößern, so sind alle ermittelten Rückstaulängen w ei-
terhin als unbedenklich einzustufen. Auch mit Neuverkehr durch ein KFC-
Restaurant sow ie einer Sport- und Freizeiteinrichtung sind keine Ausw irkun-
gen auf benachbarte Knotenpunkte festzustellen.

Abb. 9 Wartezeiten, Rückstaulängen und Verkehrsqualitäten am Kno-
tenpunkt Braunschw eiger Heerstraße/Baumschulenw eg/Siede-
meierkamp - Prognose
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5.3 Neuer Knotenpunkt – Zufahrt KFC bzw. Sport- und

Freizeithalle/Baumschulenweg

Für die Berechnung des neuen Knotenpunktes w urde ein Fahrstreifen in der
Zufahrt zum KFC-Restaurant, E-Ladesäulen bzw . der Sport- und Freizeithalle
angesetzt. Der Baumschulenw eg w urde ohne zusätzlichen Linksabbiege-
streifen berücksicht igt.

Die Verkehrsqualität in der Nachmittagsspitze lässt sich mit der Qualitäts-
stufe A bew erten. Alle Knotenströme haben mitt lere Wartzeiten von unter
6 s, gemäß Abb. 10.

Alle ermittelten Rückstaulängen sind als unbedenklich einzustufen und ha-
ben somit keine Ausw irkungen auf benachbarte Knotenpunkte.

Abb. 10 Wartezeiten, Rückstaulängen und Verkehrsqualitäten am Kno-
tenpunkt Zufahrt  KFC, E-Ladesäulen sow ie Sport- und Freizeit-
halle/Baumschulenw eg - Nachmittagsspitze
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6 Verkehrliche Beurteilung

Die zu erw artenden mitt leren Wartezeiten und Rückstaulängen zeigen, dass
die Erschließung des Gebiets über den Baumschulenw eg mit dem Neuver-
kehr durch das KFC-Restaurant, E-Ladesäulen sow ie die Sport- und Freizeit-
halle problemlos möglich ist . Sow ohl der neue Knotenpunkt als auch der
signalisierte Knotenpunkt Braunschw eiger Heerstraße (B214)/Baumschu-
lenw eg/Siedemeierkamp bieten mit Prognoseverkehrsstärken vergleichbar
gute Verkehrsqualitäten. Darüber hinaus ist  das Ein- und Abbiegen vom
Baumschulenw eg auf das Gelände mit einer hohen Verkehrsqualität mög-
lich, ohne dass bauliche oder betriebliche Maßnahmen notw endig w erden
(z.B. Linksabbiegestreifen, Lichtsignalanlage).


